
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Sie haben bei der Würzburger Versicherungs-AG eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Für diesen Beweis 
Ihres Vertrauens in unsere Gesellschaft bedanken wir uns.

Das vorliegende Heft enthält neben einer Zusammenstellung aller Versicherungsbedingungen, die in der 
Haftpflichtversicherung vereinbart werden können, das Merkblatt zur Datenverarbeitung und einen Auszug 
aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Der konkret zwischen Ihnen und uns vereinbarte Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Antrag, dem 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen.

Welcher Teil der vorliegenden Versicherungsbedingungen in dem von Ihnen gewählten Produkt Gültigkeit
hat, ist im Versicherungsschein und seinen Nachträgen dokumentiert.

Es gilt für unser Vertragsverhältnis nur der Teil der vorliegenden Bedingungen, der im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen ausdrücklich aufgeführt ist.

Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem Versicherungsschein auf, dies sind wichtige Vertragsunterlagen.

Wir freuen uns auf eine gute und dauerhafte Partnerschaft mit Ihnen.

Herzliche Grüße aus Würzburg

Der Vorstand

Würzburger Versicherungs-AG

Bedingungen
zur 
Haftpflicht-
versicherung
2008
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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als Versi-
cherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.

Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / 

erster oder einmaliger Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 

Erlass von Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Ihre Obliegenheiten
23. Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos

für den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungs-
fall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Ver-
mögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen
werden.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung
des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der
Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat,
kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es
sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-

nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der
Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfül-
lung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung
geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der
Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen.

2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung
erweitert werden auf Ihre gesetzliche Haftpflicht privatrecht-
lichen Inhalts wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
angegebenen Risiken,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für Sie nach Abschluss der Versicherung neu
entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 näher
geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neu-
er Rechtsvorschriften. Wir können den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu ent-

stehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort bis
längstens zur nächsten Hauptfälligkeit Ihres Vertrages versichert.
(1) Sie sind verpflichtet, nach Aufforderung durch uns jedes

neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Auffor-
derung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Unterlassen Sie die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versi-
cherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen
Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, dass das neue Risiko
erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeit-
punkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch
nicht verstrichen war.

(2) Wir sind berechtigt, für das neue Risiko einen angemesse-
nen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die
Höhe dieses Beitrages innerhalb einer Frist von einem
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab
dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung
bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von
300.000,– Euro für Personenschäden und 300.000,– Euro für
Sachschäden und – soweit vereinbart – 50.000,– Euro für Vermö-
gensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen geringere Versicherungssummen festgesetzt
sind. Die angegebenen Deckungssummen stehen je Versiche-
rungsjahr nur einmal zur Verfügung.

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-,

Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unter-
liegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungspflicht oder Deckungsvorsorgepflicht

unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rah-

men von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern
sind.

5. Leistungen der Versicherung
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfra-

ge, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und Ihre
Freistellung von berechtigten Schadenersatzansprüchen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn Sie
aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder
Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet sind und wir hierdurch
gebunden sind. Anerkenntnisse und Vergleiche, die von Ihnen
ohne unsere  Zustimmung abgegeben oder geschlossen worden
sind, binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkennt-
nis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist Ihre Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für
uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei Wochen vom Anspruch
des Dritten freizustellen.

A Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB)
Version 2008
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5.2 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens
oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über
Schadensersatzansprüche gegen Sie, sind wir zur Prozessführung
bevollmächtigt. Wir führen den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf
unsere Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses,
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan-
spruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für
Sie von uns gewünscht oder genehmigt, so tragen wir die gebüh-
renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten
höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangen Sie oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung
oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so sind wir
zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen
6.1 Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall

auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere Ent-
schädigungsleistungen für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das Doppelte der vereinbarten Versicherungs-
summen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn
diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-

chem und zeitlichem, Zusammenhang oder 
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligen Sie sich bei jedem Versiche-
rungsfall mit einem im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbe-
halt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind wir auch
in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
sprüche verpflichtet.

6.5 Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versiche-
rungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem
Versicherungsfall die Versicherungssumme, tragen wir die
Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamt-
höhe dieser Ansprüche.

6.7 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und
übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Ver-
sicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungs-
summe, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente von uns erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an laufenden
Rentenzahlungen beteiligen müssen, wenn der Kapitalwert der
Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt,
werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der
Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten
des Versicherten scheitert, haben wir für den von der Weigerung
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zin-
sen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung
ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-
lich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftig-
keit oder Schädlichkeit
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrag oder Zusagen
über den Umfang Ihrer gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche
(1) Ihrer selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen

die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versi-

cherungsvertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-

rungsvertrages.
7.5 Haftpflichtansprüche gegen Sie

(1) aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in häus-
licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag mitversicherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und
Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kin-
der, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwis-
ter sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein
familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis
wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von Ihren gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn Sie
eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder
betreute Person sind;

(3) von Ihren gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person des privaten oder öffent-
lichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von Ihren unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft
bürgerlichen Rechts ist;

(5) von Ihren Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von Ihren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;
zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft
leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn Sie diese
Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene
Eigenmacht erlangt haben oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche Tätigkeit

an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prü-
fung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen
gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Tei-
le von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass Sie diese Sachen
zur Durchführung Ihrer gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche
und dgl.) benutzt haben; bei unbeweglichen Sachen gilt die-
ser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich
um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben;
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie
zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen
hatten.

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer
7.7 in der Person Ihrer Angestellten, Ihrer Arbeiter, Ihrer Bedienste-
ten, Ihrer Bevollmächtigten oder Ihrer Beauftragten gegeben, so
entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für
Sie als auch für die durch den Versicherungsvertrag mitversicher-
ten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an von Ihnen hergestellten
oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infol-
ge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangel-
haften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleis-
tung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder
Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte in
Ihrem Auftrag oder für Ihre Rechnung die Herstellung oder Liefe-
rung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.
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7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch
mitversichert.

7.10
a) Ansprüche, die gegen Sie wegen Umweltschäden gemäß Umwelt-

schadengesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(20004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen gel-
tend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn Sie von einem
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschä-
den entstandenen Kosten in Anspruch genommen werden.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhal-
ten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadengesetzes oder
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
gegen Sie geltend gemacht werden können.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater
Haftpflichtrisiken.

b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder
(2) für Schäden, die durch von Ihnen hergestellte oder gelieferte

Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach
Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung,
Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe

herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beför-
dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz
(UmweltHG-Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-
liegen;

– Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen
bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthal-
tige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisie-
renden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt-
genstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind
auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

– Bestandteile aus GVO enthalten,
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 

handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung oder der Bereitstellung elektronischer Daten,
soweit es sich handelt um Schäden aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 

Veränderung von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder
Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierun-
gen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit von Ihnen entstehen. Das Gleiche gilt für
Sachschäden, die durch Krankheit der Ihnen gehörenden, von
Ihnen gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In 
beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn Sie beweisen,
dass Sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben.

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein

angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen
Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlen. Der in Rechnung
gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger 
Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang
des Versicherungsscheins fällig.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Für
Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrages eintreten,
sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der
Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht haben.

9.3 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen,
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,

am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne
Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten haben.
Wir werden Sie schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlt, können wir Ihnen
auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt,
die nach Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Ver-
sicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurden.

10.4 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in
Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2
Abs. 3 darauf hingewiesen haben.
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines
Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Ver-
sicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung
nicht widersprechen.
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Ein-
zugsermächtigung widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden
kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Last-
schriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des Bei-
trages erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform auf-
gefordert worden sind.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung
einer Rate im Verzug sind.
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen.

13. Beitragsregulierung
13.1 Sie haben nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Ände-

rungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind inner-
halb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und
auf unseren Wunsch nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zu
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unserem Nachteil können wir von Ihnen eine Vertragsstrafe 
in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie an der Unrichtig-
keit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Feststellun-
gen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung bei uns. Der
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unter-
schritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen oder Ermäßigungen
des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, können wir für den
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzah-
lung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestell-
ten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich
gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein von Ihnen zu-
viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des
erhöhten Beitrags erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit durch
Gesetz nicht etwas anders bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil
des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung.

Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berech-
net werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindest-
beiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberech-
nung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für
die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich
im vergangenem Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzah-
lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr
erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet
er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den
einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu gemeldeten 
Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer Vermin-
derung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer
15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung).
Der veränderte Folgejahresbeitrag wird Ihnen mit der nächsten
Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in jedem der
letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre
nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so dürfen wir den Folgejahresbeitrag
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt
unserer Schadenzahlungen nach unseren unternehmenseigenen
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden
Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter fünf Prozent,
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in
den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit

abgeschlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert

sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden
Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspart-
ner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos
Wenn Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die
Versicherung bezüglich dieser Risiken. Uns steht der Beitrag zu,
den wir hätten erheben können, wenn die Versicherung dieser
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem
wir vom Wegfall Kenntnis erlangen.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß
Ziffer 15.3 ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes
ändert, können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung,
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte.
Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzu-
weisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat vor
dem Wirksamwerden der Beitragerhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

– von uns eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
– Ihnen eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz

fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätes-
tens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der
Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei
uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang
bei Ihnen wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung

besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Ihrer Stelle in
die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses
von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Fall
– durch uns dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem

Monat,
– durch den Dritten uns gegenüber mit sofortiger Wirkung

oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
– wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-

punkt an ausüben, in welchem wir vom Übergang auf den
Dritten Kenntnis erlangen;

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht
gekündigt, haften Sie als bisheriger Versicherungsnehmer und der
Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamt-
schuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist uns durch Sie als 
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich
anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem uns die Anzeige hätte
zugehen müssen und wir den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätten.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Ver-
sicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintreten, in dem wir von der Veräußerung Kenntnis erlangen.
Dies gilt nur, wenn wir in diesem Monat von unserem Kündi-
gungsrecht keinen Gebrauch gemacht haben.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht
nicht weg, wenn uns die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt
war, in dem uns die Anzeige hätte zugehen müssen.
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21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 
von Rechtsvorschriften
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften sind wir berechtigt,
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt
wird, in welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt haben.

22. Mehrfachversicherung
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren

Versicherungsverträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne

dass Sie dies wussten, können Sie die Aufhebung des später
geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht innerhalb
eines Monats geltend machen, nachdem Sie von der Mehrfachver-
sicherung Kenntnis erlangt haben. Die Aufhebung wird zu dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt
wird, uns zugeht.

Ihre Obliegenheiten
23. Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebli-

che Umstände
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen
bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen
wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss
erheblich sind,den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer
Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im
Sinne des S. 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die
Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss aus-
zuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt
abzuschließen.
Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen
für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrer-
heblichen Umstände und die Beantwortung der an Sie gestellten
Fragen verantwortlich.
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt die-
ser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behan-
deln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies
arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen

Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzu-
treten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrich-
tig angezeigt wurde, weil Sie sich der Kenntnis der Wahrheit arg-
listig entzogen haben.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen
haben.
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben,
auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist
dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung
unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rück-
trittsrecht begründet, Kenntnis erlangen.
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.

(2) Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannten.
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie
oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der
Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen,
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall
besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben.
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwer-
den der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung

einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. Dies
gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch
nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklä-
rung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir
von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeige-
pflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachwei-
sen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten.
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen
Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen haben.
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzu-
geben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur
Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht,
die uns zur Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen.
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn
wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit
der Anzeige kannten.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als
10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in Schriftform
kündigen

23.4 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-
ten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des
Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungser-
klärung angelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Besonders gefahrdrohende Umstände haben Sie auf unser Verlan-
gen innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht,
soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Inter-
essen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
25.1 Jeder Versicherungsfall ist uns unverzüglich anzuzeigen, auch

wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.
25.2 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung

des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind dabei zu befolgen,
soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten
Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsan-
waltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren einge-
leitet, ein Mahnbescheid erlassen oder Ihnen gerichtlich der Streit
verkündet, haben Sie dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadensersatz müssen Sie fristgemäß Wider-
spruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen.
Unserer Weisung bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend
gemacht, haben Sie die Führung des Verfahrens uns zu überlas-
sen. Wir beauftragen in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt. Sie
müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfü-
gung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
26.1 Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag ,die Sie vor Eintritt

des Versicherungsfalles zu erfüllen haben, können wir den Vertrag
innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung
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fristlos kündigen. Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nach-
weisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf
grobe Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in einem der Schwere Ihres Verschuldens  entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-
aussetzung, dass wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig
verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachwei-
sen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht,
wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob
wir ein uns nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausüben.

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche

gegen andere Personen als Sie selbst, sind alle für Sie geltenden
Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwen-
den. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4)
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitver-
sicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschließlich Ihnen zu. Sie sind neben den Mitversicherten für
die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung
ohne unsere Zustimmung weder abgetreten noch verpfändet
werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
29.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an

unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle
gerichtet werden.

29.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt,
genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzuge-
ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend
für den Fall Ihrer Namensänderung.

29.3 Haben Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung
die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung.

30. Verjährung
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei

Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist Ihr Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemel-
det worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem
Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung dem Anspruch-
steller in Textform zugeht.

31. Zuständiges Gericht
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem
Sitz unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zustän-
dig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person,
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder
der Niederlassung des Versicherungsnehmer. Das gleiche gilt,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder
eine eingetragenen Partnergesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als 
Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.

1. Was ist versichert?
2. Wer ist mitversichert?
3. Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge?
4. Was gilt außerdem für:

4.1 Mietsachschäden?
4.2 Auslandsaufenthalte?
4.3 Sachschäden durch häusliche Abwässer und Abwässer aus

dem Rückstau des Straßenkanals?
4.4 die Fortsetzung der Privat-Haftpflichtversicherung nach

Ihrem Tod?
4.5 die Mitversicherung von Vermögensschäden?
4.6 die Mitversicherung von Schäden durch deliktsunfähige 

Kinder?
4.7 Abweichungen gegenüber den AHB-Musterbedingungen

des GDV?
5. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus

Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mitversicherung im 
Rahmen der Haftpflichtversicherung für Privatpersonen (BASIS)

6. Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Privatper-
sonen (BASIS) für die Haftpflicht aus Gewässerschäden (Anlagen-
risiko) (sofern vereinbart)

7. Besondere Vertragsform: Single- oder Senior-Single-Versicherung
(sofern vereinbart)

1. Was ist versichert?
Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nach-
stehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen –
Ihre gesetzliche Haftpflicht als

Privatperson
aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der 
Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch
Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen
aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäfti-
gung – insbesondere

1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z.B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige);

1.2 als Dienstherr der in Ihrem Haushalt tätigen Personen (vgl. Ziffer 2.3);
1.3 als Inhaber

1.3.1 einer in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die
zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische
Union gehören, gelegenen Wohnung (bei Wohnungseigen-
tum als Sondereigentümer),

1.3.2 eines in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die
zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische
Union gehören, gelegenen Ferien-/Wochenendhauses oder
eines auf Dauer und ohne Unterbrechung in Europa und in
den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich
des Vertrages über die Europäische Union gehören, fest
installierten Wohnwagens,

1.3.3 eines in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die
zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische
Union gehören, gelegenen Einfamilienhauses (Doppelhaus-
hälfte, Reihenhaus),

sofern sie von Ihnen ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt und
verwendet werden, einschließlich der dazugehörigen Garagen,
Carports, Kraftfahrzeug-Stellplätze und Gärten sowie eines 
Schrebergartens.
Zu Ziffer 1.3.1 gilt:
Bei Sondereigentümern sind Haftpflichtansprüche der Gemein-

Die folgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen sind
nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.

Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherer oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Haftpflichtversicherung für Privat-
personen (BASIS 2008)
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schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des
Gemeinschaftseigentums versichert. Die Ersatzpflicht erstreckt
sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemein-
schaftlichen Eigentum und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden.
Zu Ziffer 1.3.2 und Ziffer 1.3.3 gilt:
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Miteigen-
tum an zu einem Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte, Reihen-
haus) sowie zu einem Wochenend-/Ferienhaus gehörenden
Gemeinschaftsanlagen (z.B. Wege der öffentlichen Straße, Wege
zu einem gemeinschaftlichen Wäschetrockenplatz und dieser
selbst, sonstige Wohnwege, Garagenhöfe und Stellplätze für Müll-
behälter). Die Ersatzpflicht erstreckt sich bei Schäden am Gemein-
schaftseigentum nicht auf Ihren Miteigentumsanteil.
Zu Ziffer 1.3.1 bis Ziffer 1.3.3 gilt:
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
– aus der Verletzung von Pflichten, die Ihnen in den oben

genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instand-
haltung, Beleuchtung, Streu- und Reinigungspflichten und
Schneeräumen auf Gehwegen);

– als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubau-
ten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis
zu einer Bausumme von 50.000,– Euro je Bauvorhaben. Wird
dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung.
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung (Ziffer 3.1 (3) AHB und Ziffer 4 AHB). Die Bestim-
mungen zur zeitlichen Befristung nach Ziffer 4.3 (4) AHB
entfallen;

– als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB), wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel
bestand;

– der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.
1.3.4 von Kleingebinden bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit

einem Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleinge-
binde bis 500 l/kg und aus der dortigen Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen nach den Bestimmungen der
Besonderen Bedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko):
Mitversicherung im Rahmen der Haftpflichtversicherung für
Privatpersonen (BASIS), vgl. Ziffer 5.
Alle anderen und/oder über die vorstehend genannten
Merkmale hinaus gehenden Anlagen sind nur versichert,
wenn sie im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen
aufgeführt und mit einem Tarifbeitrag versehen sind. Es 
erlischt dann abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB die Mitver-
sicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus der Lagerung und
Verwendung gewässerschädlicher Stoffe vollständig.
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB
– Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.
Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer
Vereinbarung (für diese Fälle werden gesonderte Versiche-
rungsbedingungen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).

1.4 aus der Vermietung einer Einliegerwohnung – und dazugehörigen
Garagen, Carports und Kraftfahrzeug-Stellplätzen im von Ihnen
selbst bewohnten Anwesen (Risikoanschrift) – nicht jedoch von
Räumen oder Plätzen zu gewerblichen Zwecken – bis zu einer
Bruttojahresmieteinnahme von 6.000,– Euro. Wird dieser Betrag
überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 3.1 (3) AHB
und Ziffer 4 AHB ). Gegebenenfalls zusätzlich bestehende Ver-
sicherungen gehen diesem Versicherungsschutz vor.

1.5 aus dem Besitz und dem Gebrauch von Fahrrädern;
1.6 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und Haftpflicht-

ansprüche aus Schäden in Folge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder
Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorberei-
tungen hierzu (Training);

1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen,
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

1.8 als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und Fuhrwer-
ke zu privaten Zwecken (Haftpflichtansprüche der Halter und
Eigentümer von Tieren und Fuhrwerken sind nicht versichert);

1.9 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden,
sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die
zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten
werden;

1.10 – abweichend von Ziffer 1.9 – aus der nicht gewerbsmäßigen Hü-
tung fremder Hunde, die nicht von mitversicherten Personen
gehalten werden;
Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tieren bleiben
gemäß Ziffer 7.6 AHB vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrück-
lich nichts anderes vereinbart und dokumentiert wurde, besteht
kein Versicherungsschutz für das Hüten von als gefährlich einge-
stuften Hunden/Kampfhunden sowie Hunden, die aufgrund von
Gesetzen und/oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht unterlie-
gen. Gefährliche Hunde/Kampfhunde im Sinne dieser Bedingun-
gen sind insbesondere Hunde der Rassen oder Gruppen:
American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier, Pitbull Terrier, Pitbull),
American Stafford Terrier (American Staffordshire Terrier, Stafford-
shire Terrier), American Bulldog (Old Country Bulldog, Old English
White), Bandog, Bordeaux Dogge (Bordeauxdogge, Dogue de Bor-
deaux, Bordeaux Mastiff), Bullmastiff, Bullterrier (Bull Terrier,
Miniature Bull Terrier), Cane Corso Italiano (Italienischer Corso-
Hund, Cane Corso, Corso-Hund, Cane Di Maccelaio), Coban Köpegi
(Kangal, Anatolischer Hirtenhund, Karabash, Sivas-Kangal), Dogo
Argentino (Dog Argentino, Argentinische Dogge), Dogo Canario
(Perro de Presa Canario, Canary Dog, Alano), Fila Brasileiro (Bra-
silianischer Mastiff), Kaukasischer Owtscharka (Caucasian Ow-
tscharka, Kaukasischer Schäferhund, Kawkasky Owtscharka, Kav-
kazskaia Ovtcharka), Mastiff ((Old) English Mastiff), Mastin Espa-
nol (Spanischer Mastiff, Spanische Dogge, Mastin leonés, Mastin
extremeno, Mastin manchego), Mastino Napoletano, Perro dogo
mallorquín (Ca de Bou, Mallorca-Dogge, Perro de Presa mallorquín,
Presa mallorquín), Staffordshire Bullterrier (Staffordshire Bull Ter-
rier), Rhodesian Ridgeback, Tosa-Inu (Japanischer Kampfhund,
Tosa Ken, Tosa Token), Rottweiler, Dobermann;
sowie alle Kreuzungen mit mindestens einer dieser Rassen oder
Gruppen.
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (2) AHB – Erhöhung oder Erweite-
rung – sowie der Ziffer 3.1 (3) AHB und Ziffer 4 AHB – Vorsorgeversi-
cherung – AHB finden auf die genannten Risiken keine Anwendung.
Zu Ziffer 1.8 bis Ziffer 1.10 gilt:
Eine bestehende Tierhalter-Haftpflichtversicherung des Tierhal-
ters geht diesem Versicherungsschutz vor.

2. Wer ist mitversichert?
Mitversichert ist

2.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
2.1.1 Ihres Ehegatten;
2.1.2 Ihres eingetragenen Lebenspartners im Sinne des Lebens-

partnerschaftsgesetzes;
Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft
nach dem Recht anderer Staaten lebt.

2.1.3 Ihrer unverheirateten und nicht in eingetragenen Lebens-
partnerschaften lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und
Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange
2.1.3.1 sie sich noch in einer Schul- oder in einer sich inner-

halb von 12 Monaten daran anschließenden Berufs-
ausbildung befinden (berufliche Erstausbildung 
– Lehre und/oder Studium –, nicht Referendarzeit,
Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen). Eine
sich innerhalb von 12 Monaten daran anschließende
zweite Ausbildung (Lehre oder Studium) ist eben-
falls mitversichert. Bei Ableistung des Grundwehr-
oder Zivildienstes einschließlich des freiwilligen
zusätzlichen Wehrdienstes oder des freiwilligen
sozialen oder ökologischen Jahres vor, während oder
im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der
Versicherungsschutz bestehen;

2.1.3.2 ein Vormundschaftsgericht aufgrund einer Behin-
derung die Betreuung angeordnet hat und sie in
Ihrem gemeinsamen Haushalt leben.

Für mitversicherte Ehegatten und gegebenenfalls mitversicherte
Kinder besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im
Falle einer Scheidung noch für weitere drei Monate fort. Das Glei-
che gilt für eingetragene Lebenspartner und gegebenenfalls mit-
versicherte Kinder im Falle einer Aufhebung der eingetragenen
Lebenspartnerschaft.

2.2 sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrück-
lich vereinbart und dokumentiert – gemäß der nachfolgenden
Voraussetzungen – die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des in
häuslicher Gemeinschaft mit Ihnen lebenden Partners einer nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese entspre-
chend Ziffer 2.1.3:
2.2.1 Sie und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet

sein.
2.2.2 Der mitversicherte Partner muss bei Ihnen polizeilich gemel-

det und in der Police namentlich benannt sein.
2.2.3 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind – in Ergän-

zung zu den in Ziffer 7.4 (1) AHB genannten – Haftpflichtan-
sprüche der mitversicherten Personen gegen Sie.
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2.2.4 Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die
nicht auch Ihre Kinder sind, endet drei Monate nach Aufhe-
bung der häuslichen Gemeinschaft zwischen Ihnen und
dem Partner. Sie haben uns diese unverzüglich, spätestens
innerhalb von zwei Wochen, anzuzeigen.

2.2.5 Im Falle Ihres Todes gilt für den überlebenden Partner und
dessen Kinder Ziffer 4.4.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche der versicherten
Personen und deren Kinder, auch untereinander, wobei auch die
nach § 116 Absatz 1 SGB X und § 86 Absatz 1 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) übergegangenen Regressansprüche der Sozialversi-
cherungsträger, Träger der Sozialhilfe und privaten Krankenversi-
cherungsträger sowie etwaiger übergangsfähiger Regressansprü-
che von öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen Personen-
schäden nicht mitversichert sind.

2.3 die gesetzliche Haftpflicht der in Ihrem Haushalt beschäftigten
Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt
für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Woh-
nung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
2.3.1 aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle

und Berufskrankheiten nach dem Sozialgesetzbuch VII han-
delt.

2.3.2 gegen Sie aus § 110 Absatz 1 a Sozialgesetzbuch VII (Regress
der Sozialversicherungsträger bei Schwarzarbeit).

3. Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und 
Wasserfahrzeuge?
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-
ters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs sowie
eines versicherungspflichtigen Anhängers wegen Schäden, die
durch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden.
Versichert – wobei die persönliche gesetzliche Haftpflicht des ver-
antwortlichen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeugs
berechtigten Personen mitversichert ist – ist jedoch die Haft-
pflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den
Gebrauch von

3.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraft-
fahrzeugen (Kfz) und Kfz-Anhängern ohne Rücksicht auf eine
Höchstgeschwindigkeit;

3.2 nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit einer durch
die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr
als 6 km/h.
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB und
Ziffer 4.3 (1) AHB bzw. Ziffer 21 AHB.
Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung frei,
– wenn der Fahrer eines Kfz bei Eintritt des Versicherungsfal-

les auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis hat;

– wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht
hat.

Ihnen gegenüber bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen,
wenn Sie das Vorliegen der Fahrerlaubnis beim verantwortlichen
Fahrer ohne Verschulden annehmen durften oder wenn Sie den
Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht bewusst
ermöglicht haben.

3.3 Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
3.3.1 die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben 

werden und
3.3.2 deren Fluggewicht fünf Kilogramm (5 kg) nicht übersteigt

und
3.3.3 für die keine Versicherungspflicht besteht.

3.4 Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbretter), ausgenommen
eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge
mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treib-
sätzen.
Mitversichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die 
entstehen durch den Gebrauch eigener Windsurfgeräte.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Halter oder Eigen-
tümer selbst und Ansprüche wegen Schäden an den Wassersport-
fahrzeugen/-geräten selbst. Anderweitig bestehende Versiche-
rungen gehen diesem Versicherungsschutz vor.
Ist für das Führen eines Wassersportfahrzeugs eine behördliche
Erlaubnis erforderlich, bleiben wir von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der verantwortliche Führer bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles nicht die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis
besitzt.
Ihnen gegenüber bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen,
wenn Sie das Vorliegen der Erlaubnis beim verantwortlichen 
Führer ohne Verschulden annehmen durften oder wenn Sie den
Gebrauch des Wassersportfahrzeugs durch den unberechtigten
Führer nicht bewusst ermöglicht haben.

3.5 Ferngelenkten Modellfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit und ferngelenkten Modellflugzeugen mit einer
durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht
mehr als 15 km/h.

4. Was gilt außerdem für:
4.1 Mietsachschäden?

4.1.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohn-
räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten
Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

4.1.2 Ausgeschlossen sind
4.1.2.1 Haftpflichtansprüche wegen

(1) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger
Beanspruchung;

(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro-
und Gasgeräten;

(3) Glasschäden (z.B. auch Plexiglas, Cerankoch-
felder), soweit Sie sich hiergegen besonders ver-
sichern können.

4.1.2.2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei übergreifenden Versiche-
rungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche (auf
Wunsch wird der Wortlaut des Feuerregressver-
zichtsabkommens ausgehändigt).

4.1.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sachscha-
den- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis auf
300.000,– Euro begrenzt. Die Gesamtleistung für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das 
Doppelte dieser Höchstersatzleistung.

4.2 Auslandsaufenthalte?
Für Auslandsaufenthalte innerhalb Europas und in den außer-
europäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages
über die Europäische Union gehören, sowie für sonstige vorüber-
gehende Auslandsaufenthalte – jeweils bis zu höchstens einem
Jahr – gilt:
4.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die

gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden 
Versicherungsfällen.

4.2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorüber-
gehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigen-
tum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern
gemäß Ziffer 1.3.1 bis Ziffer 1.3.3 dieser Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversiche-
rung für Privatpersonen.

4.2.3 Unsere Leistungen erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort
außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten unsere Verpflichtungen mit
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem
in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

4.3 Sachschäden durch häusliche Abwässer und Abwässer aus dem 
Rückstau des Straßenkanals?
4.3.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB –

Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche
Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (keine industriel-
len oder gewerblichen Abwässer) und Haftpflichtansprüche
wegen Sachschäden, die aus dem Rückstau des Straßen-
kanals auftreten.

4.3.2 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässe-
rungsleitungen durch Verschmutzung und Verstopfung und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

4.4 die Fortsetzung der Privathaftpflicht-Versicherung nach Ihrem 
Tod?
4.4.1 Für Ihren mitversicherten Ehegatten oder Ihren eingetrage-

nen Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes und/oder Ihre unverheirateten und nicht in einer ein-
getragenen Lebensgemeinschaft lebenden Kinder besteht
der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle Ihres
Todes bis zum nächsten Beitragshauptfälligkeitstermin fort.

4.4.2 Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden
Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes eingelöst, so wird dieser 
Versicherungsnehmer.

4.4.3 Diese Regelungen gelten auch für einen nach Ziffer 2.2 
dieser Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen
zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen mitver-
sicherten Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
und dessen Kinder.
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4.5 die Mitversicherung von Vermögensschäden?
4.5.1 Mitversichert im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1
AHB aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten sind.

4.5.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
4.5.2.1 Schäden, die durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag

oder für Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten ent-
stehen;

4.5.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen);

4.5.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

4.5.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-
chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

4.5.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;

4.5.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen und Kosten-
voranschlägen;

4.5.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

4.5.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbei-
tung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung
und Reiseveranstaltung;

4.5.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
vorsätzlicher Pflichtverletzung;

4.5.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

4.5.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Vermö-
gensschaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schaden-
ereignis auf 50.000,– Euro begrenzt. Die Gesamtleistung für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
das Doppelte dieser Höchstersatzleistung.

4.6 die Mitversicherung von Schäden durch deliktsunfähige Kinder?
4.6.1 Schäden Dritter, die von deliktsunfähigen Kindern verur-

sacht werden, sind im Rahmen der Privathaftpflicht-
versicherung mitversichert. Wir werden uns nicht auf eine
Deliktsunfähigkeit nach Ziffer 2.1.3 und nach Ziffer 2.2 in 
Verbindung mit Ziffer 2.1.3 dieser Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für
Privatpersonen mitversicherten Kindern berufen, soweit Sie
dies wünschen und ein anderer Versicherer (z.B. Sozial-
versicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Eigenschä-
den Dritter, die die Aufsichtspflicht gegen Entgelt überneh-
men, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Wir
behalten uns Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen unserer
Aufwendungen gegen schadensersatzpflichtige Dritte (z.B.
Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte dieses 
Vertrages sind, vor.

4.6.2 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Pauschal-
deckungssumme je Schadenereignis und Versicherungsjahr
auf 5.000,– Euro begrenzt.
Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 150,– Euro selbst zu
tragen (Selbstbehalt). Der Selbstbehalt erhöht sich um den
Betrag eines gegebenenfalls im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbehalts.
Für Schäden bis zur Höhe des Selbstbehalts bzw. des ent-
sprechend erhöhten Selbstbehalts besteht keine Ersatz-
pflicht.

4.7 Abweichungen gegenüber den AHB-Musterbedingungen des 
GDV?
Wir garantieren, dass die diesem Privat-Haftpflichtversicherungs-
vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) während der
Wirksamkeit des Vertrages ausschließlich zu Ihrem Vorteil von den
durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV)
empfohlenen Bedingungen (Stand 04/2007) abweichen.

5. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus 
Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mitversicherung im 
Rahmen der Haftpflichtversicherung für Privatpersonen (BASIS)

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages,

wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden,
Ihre gesetzliche Haftpflicht für mittelbare oder unmittelbare 
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden)
mit Ausnahme der Haftpflicht
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer Ver-
einbarung (für diese Fälle werden gesonderte Versicherungs-
bedingungen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).

5.2 Für Rettungskosten und außergerichtliche Gutachterkosten gilt:
5.2.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall

zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durften (Rettungskosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten, werden von uns insoweit übernommen,
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Ver-
sicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB).

5.2.2 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außer-
gerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden übersteigen. Unsere Billi-
gung von Maßnahmen, die Sie oder Dritte zur Abwendung
oder Minderung des Schadens ergriffen haben, gilt aus-
drücklich nicht als unsere Weisung.

5.2.3 Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt
des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaß-
nahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus
welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrecht-
lich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet sind.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederher-
stellung des Zustandes von Grundstücks- und Gebäude-
teilen – auch soweit Sie Eigentümer sind –, wie er vor Beginn
der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbes-
serungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind abzuziehen.

5.3 Nicht gedeckt sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Sie
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches
Abweichen von den Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Ver-
ordnungen, an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen oder
Verfügungen herbeigeführt haben.

5.4 Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in
einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben.

5.5 Kleingebinde bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamt-
fassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde bis 500 l/kg
gelten nicht als Anlagen.
Überschreiten die Kleingebinde dieses Einzel- oder Gesamtfas-
sungsvermögen, erlischt abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB die 
Mitversicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus der Lagerung
und Verwendung gewässerschädlicher Stoffe vollständig.
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB 
– Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.
Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinba-
rung (für diese Fälle werden gesonderte Versicherungsbedingun-
gen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).

5.6 Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetzlichen
Haftpflicht aus Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko) ist im
Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
vereinbarten Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis und
Versicherungsjahr auf 1.000.000,– Euro begrenzt. Sofern im
Versicherungsschein und seinen Nachträgen eine abweichende
Höchstersatzleistung festgesetzt ist, gilt diese.

Die folgenden Zusatzbedingungen sind nur Vertragsbestandteil, wenn
sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich
vereinbart und dokumentiert sind

6. Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Privatper-
sonen (BASIS) für die Haftpflicht aus Gewässerschäden 
(Anlagenrisiko)
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6.1 Gegenstand der Versicherung
6.1.1 Versichert ist, falls besonders vereinbart, Ihre gesetzliche

Haftpflicht als Inhaber der im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung 
dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare
Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden).

6.1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
sowie im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) Anwendung.

6.1.3 Mitversichert sind die Personen, die Sie durch Arbeitsvertrag
mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen
Betreuung der Grundstücke beauftragt haben für den Fall,
dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch genom-
men werden. Das Gleiche gilt für Personen, die diese Tätig-
keit gefälligkeitshalber durchführen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten in Ihrem Betrieb nach dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß
den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden.

6.1.4 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie Prü-
fungen nach Maßgabe gültiger gesetzlicher Vorschriften
regelmäßig durchführen lassen und dabei festgestellte
Mängel unverzüglich beseitigen lassen (siehe hierzu auch
Ziffer 6.4 dieser Zusatzbedingungen für die Gewässerscha-
den-Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko)).

6.2 Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der Einheitsdeckungs-
summe von 1.000.000,– Euro (gleichgültig, ob Personen-, Sach-
oder Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. Die 
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) beträgt das
Doppelte dieser Einheitsdeckungssumme. Sofern im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen abweichende Deckungssum-
men oder Maximierungen festgesetzt sind, gelten diese.

6.3 Rettungskosten
6.3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall

zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durften (Rettungskosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten werden von uns insoweit übernommen,
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die 
Deckungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB).

6.3.2 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen,
als sie zusammen mit der Entschädigung die Deckungs-
summe übersteigen. Unsere Billigung von Maßnahmen, die
Sie oder Dritte zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens ergreifen, gilt ausdrücklich nicht als unsere Weisung.

6.4 Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Sie oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von den Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

6.5 Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB 
– Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.

6.6 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik 
(in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bundesland)
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher
Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6.7 Eingeschlossene Schäden
6.7.1 Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB, Ziffer 2

AHB, Ziffer 3 AHB und Ziffer 21 AHB – auch ohne dass ein
Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an Ihren
unbeweglichen Sachen, die dadurch verursacht werden,

dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig
aus der Anlage nach Ziffer 6.1.1 dieser Zusatzbedingungen
für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung (Anlagen-
risiko) ausgetreten sind. Wir ersetzen die Aufwendungen zur
Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des
Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen.

6.7.2 Ausgeschlossen bleiben Schäden
6.7.2.1 an der Anlage nach Ziffer 6.1.1 dieser Zusatzbedin-

gungen für die Gewässerschaden-Haftpflichtver-
sicherung (Anlagenrisiko) selbst;

6.7.2.2 aufgrund vorsätzlicher Verstöße nach Ziffer 6.4 
dieser Zusatzbedingungen für die Gewässerscha-
den-Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko);

6.7.2.3 aufgrund von Gemeingefahren nach Ziffer 6.6 
dieser Zusatzbedingungen für die Gewässerscha-
den-Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko);

6.7.2.4 durch Naturereignisse (z.B. Überschwemmungen).
6.7.3 Von jedem Schaden haben Sie 250,– Euro selbst zu tragen

(Selbstbehalt). Der Selbstbehalt erhöht sich um den Betrag
eines gegebenenfalls im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbehalts. Für Schä-
den bis zur Höhe des Selbstbehalts bzw. des entsprechend
erhöhten Selbstbehalts besteht keine Ersatzpflicht.

6.8 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger, Luft- (auch Raum-) und 
Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers,
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasser-
fahrzeugs sowie eines Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die
durch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Sie
oder einen Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle Versicherten.

6.9 Vermögensschäden
6.9.1 Mitversichert im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1
AHB aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten sind.

6.9.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
6.9.2.1 Schäden, die durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag

oder für Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten ent-
stehen;

6.9.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen);

6.9.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

6.9.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähn-
lichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

6.9.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;

6.9.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen und Kosten-
voranschlägen;

6.9.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

6.9.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbei-
tung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung
und Reiseveranstaltung;

6.9.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
vorsätzlicher Pflichtverletzung;

6.9.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

6.10 Erläuterungen zur Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
6.10.1 Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung bezieht sich

nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

6.10.2 Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem
Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen und
Zusatzbedingungen ohne besonderen Beitrag eingeschlos-
sen ist.

6.10.3 Rettungskosten im Sinne von Ziffer 6.3 dieser Zusatzbedin-
gungen für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als 
Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.

1. Was ist versichert?
2. Wer ist mitversichert?
3. Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge?
4. Was gilt außerdem für:

4.1 Mietsachschäden?
4.2 Auslandsaufenthalte?
4.3 Sachschäden durch häusliche Abwässer und Abwässer 

aus dem Rückstau des Straßenkanals?
4.4 die Fortsetzung der Privat-Haftpflichtversicherung nach

Ihrem Tod?
4.5 die Begrenzung der Leistungen?
4.6 die Mitversicherung von Vermögensschäden?
4.7 die Mitversicherung des Schlüsselverlustrisikos?
4.8 die Vorsorgeversicherung?

4.9 die Mitversicherung der Forderungsausfall-Deckung?
4.10 die Mitversicherung von Schäden durch deliktsunfähige 

Kinder?
4.11 die Mitversicherung von Schäden aus der Tätigkeit als 

Tagesmutter/Tageseltern/Leihoma?
4.12 die Mitversicherung von Schäden aus der Teilnahme an 

fachpraktischem Unterricht?
4.13 die Mitversicherung von Schäden aus dem Gefälligkeitsver-

hältnis?
4.14 die Mitversicherung von Schäden aus der Beschädigung

fremder, gemieteter, geliehener oder gepachteter Sachen?
4.15 die Mitversicherung von Schäden aus einem Ehrenamt?
4.16 die Mitversicherung von Kautionsleistungen bei Schäden

aufgrund gesetzlicher Haftpflicht im europäischen Ausland?
4.17 Abweichungen gegenüber den AHB-Musterbedingungen

des GDV?
4.18 künftige Bedingungsverbesserungen?

5. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mitversicherung im Rah-
men der Haftpflichtversicherung für Privatpersonen (EXKLUSIV)

6. Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Privatper-
sonen (EXKLUSIV) für die Haftpflicht aus Gewässerschäden 
(Anlagenrisiko)

7. Besondere Vertragsformen (sofern jeweils vereinbart)
7.1 Single- oder Senior-Single-Versicherung
7.2 Senior-Familien-Versicherung

1. Was ist versichert?
Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der 
nachstehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen – Ihre gesetzliche Haftpflicht als

Privatperson
aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der Ge-
fahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenam-
tes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller 
Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung –
insbesondere

1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z.B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige);

1.2 als Dienstherr der in Ihrem Haushalt tätigen Personen (vgl. Ziffer 2.3);
1.3 als Inhaber

1.3.1 einer oder mehrerer in Europa und in den außereuropäi-
schen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages
über die Europäische Union gehören, gelegener Wohnungen
(bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer), einschließ-
lich Ferien-/Wochenendwohnungen,

1.3.2 eines in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die
zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische
Union gehören, gelegenen Ferien-/Wochenendhauses oder
eines auf Dauer und ohne Unterbrechung in Europa und in
den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich
des Vertrages über die Europäische Union gehören, fest
installierten Wohnwagens,

1.3.3 eines in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die
zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische
Union gehören, gelegenen Einfamilienhauses (Doppelhaus-
hälfte, Reihenhaus),

sofern sie von Ihnen ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt und
verwendet werden, einschließlich der dazugehörigen Garagen,
Carports, Kraftfahrzeug-Stellplätze und Gärten sowie eines
Schrebergartens.
Zu Ziffer 1.3.1 gilt:
Bei Sondereigentümern sind Haftpflichtansprüche der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des
Gemeinschaftseigentums versichert. Die Ersatzpflicht erstreckt
sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemein-
schaftlichen Eigentum und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden.
Zu Ziffer 1.3.2 und Ziffer 1.3.3 gilt:
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Miteigen-
tum an zu einem Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte, Reihen-
haus) sowie zu einem Wochenend-/Ferienhaus gehörenden
Gemeinschaftsanlagen (z.B. Wege der öffentlichen Straße, Wege
zu einem gemeinschaftlichen Wäschetrockenplatz und dieser
selbst, sonstige Wohnwege, Garagenhöfe und Stellplätze für Müll-
behälter). Die Ersatzpflicht erstreckt sich bei Schäden am Gemein-
schaftseigentum nicht auf Ihren Miteigentumsanteil.
Zu Ziffer 1.3.1 bis Ziffer 1.3.3 gilt:
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
– aus der Verletzung von Pflichten, die Ihnen in den oben ge-

nannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instand-

Die folgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen sind
nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.

(Anlagenrisiko) entstehen bereits dann, wenn der Eintritt
des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaß-
nahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus
welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrecht-
lich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet sind.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wieder-
herstellung des Zustandes von Grundstücks- und Gebäude-
teilen – auch soweit Sie Eigentümer sind –, wie er vor Beginn
der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbes-
serungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind abzuziehen.

6.11 Selbstbehalt
Die Höhe des von Ihnen im Schadenfall zu tragenden Selbstbehal-
tes ergibt sich Ziffer 6.7.3 dieser Zusatzbedingungen für die
Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko).

7. Besondere Vertragsform
Sofern diese Vertragsform im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert ist, gilt
für die
Single- oder Senior-Single-Versicherung:

7.1 Es entfallen folgende Bestimmungen dieser Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung
für Privatpersonen:
7.1.1 Ziffer 1.1 (Familien-/Haushaltungsvorstand)
7.1.2 Ziffer 2.1 und Ziffer 2.2 (Mitversicherte Personen)
7.1.3 Ziffer 4.4 (Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung im

Todesfall).
7.2 Änderungen des Familienstandes müssen Sie uns mitteilen.

7.2.1 Heiraten Sie, erweitert sich der Versicherungsschutz auf die
in Ziffer 2.1.1 und Ziffer 2.1.3 dieser Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung
für Privatpersonen genannten Personen, wenn uns die Ehe-
schließung innerhalb eines Monats angezeigt wird.

7.2.2 Für die Eintragung einer Lebenspartnerschaft im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes gilt die Erweiterung des Ver-
sicherungsschutzes auf die in Ziffer 2.1.2 und Ziffer 2.1.3 die-
ser Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für
die Haftpflichtversicherung für Privatpersonen genannten
Personen entsprechend, sofern uns die Eintragung der
Lebenspartnerschaft binnen eines Monats angezeigt wird.

7.2.3 Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes auf die in Ziffer
2.2 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen für die Haftpflichtversicherung für Privatpersonen
genannten Personen infolge Aufnahme einer eheähnlichen
Lebensgemeinschaft bedarf einer ausdrücklichen Vereinba-
rung mit uns.

7.3 Für die jeweils mitversicherten Personen ist ab Versicherungsbe-
ginn der im zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarif hierfür vorgesehe-
ne Beitrag zu zahlen.

C Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Haftpflichtversicherung für Privat-
personen (EXKLUSIV 2008)
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haltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schnee-
räumen auf Gehwegen);

– als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu-
bauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten)
bis zu einer Bausumme von 150.000,– Euro je Bauvorhaben.
Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung (Ziffer 3.1 (3) AHB und Ziffer 4 AHB). Die Bestim-
mungen zur zeitlichen Befristung nach Ziffer 4.3 (4) AHB
entfallen;

– als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB), wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel
bestand;

– der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;
1.3.4 von Kleingebinden bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit

einem Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleinge-
binde bis 500 l/kg und aus der dortigen Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen nach den Bestimmungen der
Besonderen Bedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mit-
versicherung im Rahmen der Haftpflichtversicherung für
Privatpersonen (EXKLUSIV), vgl. Ziffer 5.
Alle anderen und/oder über die vorstehend genannten
Merkmale hinaus gehenden Anlagen sind nur versichert,
wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
aufgeführt und mit einem Tarifbeitrag versehen sind oder
sofern Versicherungsschutz nach Ziffer 1.3.5 dieser Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflicht-
versicherung für Privatpersonen und Ziffer 6.1.1.2 der 
Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Privat-
personen (EXKLUSIV) für die Haftpflicht aus Gewässerschä-
den (Anlagenrisiko) besteht. Trifft dies nicht zu, erlischt
abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB die Mitversicherung der
gesetzlichen Haftpflicht aus der Lagerung und Verwendung
gewässerschädlicher Stoffe vollständig.
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB
– Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.
Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer
Vereinbarung (für diese Fälle werden gesonderte Versiche-
rungsbedingungen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).

1.3.5 eines oberirdischen Heizöltanks ausschließlich im von Ihnen
selbst genutzten Anwesen (Risikoanschrift) mit einem Ein-
zelfassungsvermögen von maximal 5.000 l/kg und aus der
Verwendung dieser dort gelagerten gewässerschädlichen
Stoffe. Der Versicherungsschutz wird näher geregelt durch
die Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung für
Privatpersonen für die Haftpflicht aus Gewässerschäden
(Anlagenrisiko), vgl. Ziffer 6.
Alle anderen und/oder über die vorstehend genannten
Merkmale hinaus gehenden Anlagen sind nur versichert,
wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
aufgeführt und mit einem Tarifbeitrag versehen sind. Es
erlischt dann abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB die Mitversi-
cherung der gesetzlichen Haftpflicht aus der Lagerung und
Verwendung gewässerschädlicher Stoffe vollständig.
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB
– Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.
Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer
Vereinbarung, vgl. Ziffer 6.

1.3.6 eines unbebauten Grundstücks bis zu einer Gesamtfläche
von 1.500 m2;
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus der
Verletzung von Pflichten, die Ihnen in der oben genannten
Eigenschaft obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuch-
tung, Streu- und Reinigungspflichten und Schneeräumen
auf Gehwegen).

1.4 aus der Vermietung von Wohnraum – auch Einliegerwohnung –
und dazugehörigen Garagen, Carports und Kraftfahrzeug-Stell-
plätzen im von Ihnen selbst bewohnten Anwesen (Risikoanschrift)
– nicht jedoch von Räumen oder Plätzen zu gewerblichen 
Zwecken – bis zu einer Bruttojahresmieteinnahme von 6.000,–
Euro. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (Ziffer 3.1 (3) AHB und Ziffer 4 AHB).

1.5 aus der Vermietung einer im Inland gelegenen Eigentumswoh-
nung mit dazugehörigen Garagen, Carports und Kraftfahrzeug-
Stellplätzen, nicht jedoch von Räumen oder Plätzen zu gewerb-
lichen Zwecken.

1.6 aus der gelegentlichen Vermietung von im Inland gelegenen Ferien-
/Wochenendhäusern oder Ferien-/Wochenendwohnungen mit
dazugehörigen Garagen, Carports und Kraftfahrzeug-Stellplätzen,
nicht jedoch von Räumen oder Plätzen zu gewerblichen Zwecken.

Zu Ziffer 1.4 bis Ziffer 1.6 gilt:
Gegebenenfalls zusätzlich bestehende Versicherungen gehen
diesem Versicherungsschutz vor.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen,
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind,
aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Verwendung
oder Weitergabe personenbezogener Daten.

1.7 aus dem Besitz und dem Gebrauch von Fahrrädern;
1.8 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und Haftpflicht-

ansprüche aus Schäden in Folge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder
Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorberei-
tungen hierzu (Training);

1.9 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen,
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

1.10 Elektronischer Datenaustausch
1.10.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.15 AHB – Ihre

gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus dem Austausch,
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer
Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger,
soweit es sich handelt um Schäden aus
1.10.1.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung

oder Veränderung von Daten (Datenveränderung)
bei Dritten durch Computerviren und/oder andere
Schadprogramme;

1.10.1.2 Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung
von Daten bei Dritten und zwar wegen
(1) sich daraus ergebender Personen- und Sachschä-

den, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen
sowie

(2) der Kosten zur Wiederherstellung der veränder-
ten Daten bzw. zur Erfassung oder korrekten
Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster
Daten;

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen
Datenaustausch.

1.10.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie Prü-
fungen und Sicherungen der auszutauschenden, zu über-
mittelnden oder bereitgestellten Daten durch Sicherheits-
maßnahmen und -techniken, die dem jeweils aktuellen
Stand der Technik und Entwicklung entsprechen, regel-
mäßig durchführen (z.B. Virenscanner, Firewall). Diese Maß-
nahmen können auch durch Dritte (z.B. Serviceprovider)
erfolgen. Bei Verstoß gegen diese in Ziffer 1.10.2 genannten
Obliegenheiten können Sie Ihren Versicherungsschutz nach
Maßgabe von Ziffer 26.1 AHB verlieren.

1.10.3 Ergänzend zu Ziffer 6.3 AHB gelten mehrere während der
Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungs-
fälle als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
1.10.3.1 auf derselben Ursache,
1.10.3.2 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
1.10.3.3 auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereit-

stellung elektronischer Daten mit gleichen Män-
geln beruhen.

1.10.4 Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 7.9
AHB – für Versicherungsfälle im Ausland.

1.10.5 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genann-
ten Tätigkeiten und Leistungen:
1.10.5.1 Software-Herstellung, -Handel, -Implementierung,

-Pflege;
1.10.5.2 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung,

-Schulung;
1.10.5.3 Netzwerkplanung, -Installation, -Integration, -Betrieb,

-Wartung, -Pflege;
1.10.5.4 Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-,

Full-Service-Providing;
1.10.5.5 Betrieb von Datenbanken.

1.10.6 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche
1.10.6.1 wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie

bewusst
(1) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssys-

teme/Datennetzwerke eingreifen (z.B. Hacker-
Attacke, Denial-of-Service-Attacks),

(2) Software einsetzen, die geeignet ist, die Daten-
ordnung zu zerstören oder zu verändern 
(z.B. Software-Viren, Trojanische Pferde).

1.10.6.2 die in engem Zusammenhang stehen mit
(1) massenhaft versandten, vom Empfänger unge-
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wollten elektronisch übertragenen Informatio-
nen (z.B. Spamming),

(2) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer
gesammelt werden sollen.

1.10.6.3 gegen Personen (Sie oder jeden Mitversicherten),
soweit diese den Schaden durch bewusstes Abwei-
chen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschrif-
ten (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

1.11 als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und Fuhrwer-
ke zu privaten Zwecken (Haftpflichtansprüche der Halter und
Eigentümer von Tieren und Fuhrwerken sind nicht versichert).

1.12 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden,
sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die
zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten
werden.

1.13 – abweichend von Ziffer 1.12 – aus der nicht gewerbsmäßigen 
Hütung fremder Hunde, die nicht von mitversicherten Personen
gehalten werden.
Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tieren
bleiben gemäß Ziffer 7.6 AHB vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen.
Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrück-
lich nichts anderes vereinbart und dokumentiert wurde, besteht
kein Versicherungsschutz für das Halten oder Hüten von als
gefährlich eingestuften Hunden/Kampfhunden sowie Hunden,
die aufgrund von Gesetzen und/oder Verordnungen einer Erlaub-
nispflicht unterliegen. Gefährliche Hunde/Kampfhunde im Sinne
dieser Bedingungen sind insbesondere Hunde der Rassen oder
Gruppen:
American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier, Pitbull Terrier, Pitbull),
American Stafford Terrier (American Staffordshire Terrier, Stafford-
shire Terrier), American Bulldog (Old Country Bulldog, Old English
White), Bandog, Bordeaux Dogge (Bordeauxdogge, Dogue de 
Bordeaux, Bordeaux Mastiff), Bullmastiff, Bullterrier (Bull Terrier,
Miniature Bull Terrier), Cane Corso Italiano (Italienischer Corso-
Hund, Cane Corso, Corso-Hund, Cane Di Maccelaio), Coban Köpegi
(Kangal, Anatolischer Hirtenhund, Karabash, Sivas-Kangal), Dogo
Argentino (Dog Argentino, Argentinische Dogge), Dogo Canario
(Perro de Presa Canario, Canary Dog, Alano), Fila Brasileiro (Bra-
silianischer Mastiff), Kaukasischer Owtscharka (Caucasian 
Owtscharka, Kaukasischer Schäferhund, Kawkasky Owtscharka,
Kavkazskaia Ovtcharka), Mastiff ((Old) English Mastiff), Mastin
Espanol (Spanischer Mastiff, Spanische Dogge, Mastin leonés,
Mastin extremeno, Mastin manchego), Mastino Napoletano, Perro
dogo mallorquín (Ca de Bou, Mallorca-Dogge, Perro de Presa mal-
lorquín, Presa mallorquín), Staffordshire Bullterrier (Staffordshire
Bull Terrier), Rhodesian Ridgeback, Tosa-Inu (Japanischer Kampf-
hund, Tosa Ken, Tosa Token), Rottweiler, Dobermann;
sowie alle Kreuzungen mit mindestens einer dieser Rassen oder
Gruppen.
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (2) AHB – Erhöhung oder Erwei-
terung – sowie der Ziffer 3.1 (3) AHB und Ziffer 4 AHB – Vorsorge-
versicherung – AHB finden auf die genannten Risiken keine
Anwendung.
Zu Ziffer 1.11 bis Ziffer 1.13 gilt:
Eine bestehende Tierhalter-Haftpflichtversicherung des Tierhal-
ters geht diesem Versicherungsschutz vor.

2. Wer ist mitversichert?
Mitversichert ist

2.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
2.1.1 Ihres Ehegatten.
2.1.2 Ihres eingetragenen Lebenspartners im Sinne des Lebens-

partnerschaftsgesetzes.
Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft
nach dem Recht anderer Staaten lebt;

2.1.3 Ihrer unverheirateten und nicht in eingetragenen Lebens-
partnerschaften lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und
Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange
2.1.3.1 sie sich noch in einer Schul- oder in einer sich inner-

halb von 12 Monaten daran anschließenden Berufs-
ausbildung befinden (berufliche Erstausbildung 
– Lehre und/oder Studium –, nicht Referendarzeit,
Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen). Eine
sich innerhalb von 12 Monaten daran anschließende
zweite Ausbildung (Lehre oder Studium) ist eben-
falls mitversichert. Bei Ableistung des Grundwehr-

oder Zivildienstes einschließlich des freiwilligen
zusätzlichen Wehrdienstes oder des freiwilligen
sozialen oder ökologischen Jahres vor, während oder
im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der
Versicherungsschutz bestehen;

2.1.3.2 ein Vormundschaftsgericht aufgrund einer Behin-
derung die Betreuung angeordnet hat und sie in
Ihrem gemeinsamen Haushalt leben.

Für mitversicherte Ehegatten und gegebenenfalls mitversicherte
Kinder besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im
Falle einer Scheidung noch für weitere drei Monate fort. Das Glei-
che gilt für eingetragene Lebenspartner und gegebenenfalls mit-
versicherte Kinder im Falle einer Aufhebung der eingetragenen
Lebenspartnerschaft.
2.1.4 Ihrer Eltern oder Großeltern, soweit sie mit Ihnen in häus-

licher Gemeinschaft leben und sie bei Ihnen polizeilich
gemeldet sind.

2.1.5 aller unverheirateten, nicht in eingetragenen Lebenspart-
nerschaften und nicht in eheähnlichen Lebenspartnerschaf-
ten lebenden Personen, die mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft leben und dort polizeilich gemeldet sind (außer
Wohngemeinschaften).

2.2 sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrück-
lich vereinbart und dokumentiert – gemäß der nachfolgenden
Voraussetzungen – die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des in
häuslicher Gemeinschaft mit Ihnen lebenden Partners einer nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese entspre-
chend Ziffer 2.1.3:
2.2.1 Sie und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet

sein.
2.2.2 Der mitversicherte Partner muss bei Ihnen polizeilich gemel-

det und in der Police namentlich benannt sein.
2.2.3 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind – in Ergän-

zung zu den in Ziffer 7.4 (1) AHB genannten – Haftpflichtan-
sprüche der mitversicherten Personen gegen Sie.

2.2.4 Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die
nicht auch Ihre Kinder sind, endet drei Monate nach Aufhe-
bung der häuslichen Gemeinschaft zwischen Ihnen und
dem Partner. Sie haben uns diese unverzüglich, spätestens
innerhalb von zwei Wochen, anzuzeigen.

2.2.5 Im Falle Ihres Todes gilt für den überlebenden Partner und
dessen Kinder Ziffer 4.4 dieser Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für
Privatpersonen.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche der versicherten
Personen und deren Kinder, auch untereinander, mit Ausnahme
der nach § 116 Absatz 1 SGB X und § 86 Absatz 1 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) übergegangenen Regressansprüche der
Sozialversicherungsträger, Träger der Sozialhilfe und privaten
Krankenversicherungsträger sowie etwaiger übergangsfähiger
Regressansprüche von öffentlichen und privaten Arbeitgebern
wegen Personenschäden.

2.3 die gesetzliche Haftpflicht der in Ihrem Haushalt beschäftigten
Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt
für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Woh-
nung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
2.3.1 aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle

und Berufskrankheiten nach dem Sozialgesetzbuch VII han-
delt.

2.3.2 gegen Sie aus § 110 Absatz 1 a Sozialgesetzbuch VII (Regress
der Sozialversicherungsträger bei Schwarzarbeit).

3. Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge?
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers,
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs
sowie eines versicherungspflichtigen Anhängers wegen Schäden,
die durch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht
werden.
Versichert – wobei die persönliche gesetzliche Haftpflicht des
verantwortlichen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahr-
zeugs berechtigten Personen mitversichert ist – ist jedoch die
Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den
Gebrauch von

3.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraft-
fahrzeugen (Kfz) und Kfz-Anhängern ohne Rücksicht auf eine
Höchstgeschwindigkeit;

3.2 nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit einer durch
die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr
als 6 km/h;

3.3 nicht versicherungspflichtigen, motorgetriebenen Krankenfahr-
stühlen/-fahrzeugen, Golfwagen, Aufsitzrasenmähern, Schnee-
räum-/Kehrgeräten und sonstigen nicht versicherungspflichtigen,
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selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer durch die Bauart
bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h.
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB und
Ziffer 4.3 (1) AHB bzw. Ziffer 21 AHB.
Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung frei,
– wenn der Fahrer eines Kfz bei Eintritt des Versicherungs-

falles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vor-
geschriebene Fahrerlaubnis hat;

– wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht
hat.

Ihnen gegenüber bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen,
wenn Sie das Vorliegen der Fahrerlaubnis beim verantwortlichen
Fahrer ohne Verschulden annehmen durften oder wenn Sie den
Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht bewusst
ermöglicht haben.

3.4 Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
3.4.1 die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben

werden und
3.4.2 deren Fluggewicht fünf Kilogramm (5 kg) nicht übersteigt

und
3.4.3 für die keine Versicherungspflicht besteht.

3.5 Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbretter), ausgenommen
eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge
mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treib-
sätzen.
Mitversichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die ent-
stehen durch
3.5.1 den Gebrauch eigener Windsurfgeräte;
3.5.2 den gelegentlichen und jeweils nur vorübergehenden Ge-

brauch von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren
(auch Segelbooten mit Hilfsmotor bis zu einer Segelfläche
von höchstens 10 m2), soweit für das Führen keine behörd-
liche Erlaubnis erforderlich ist. Nutzungszeiträume von
mehr als vier Wochen gelten nicht als vorübergehend. Nicht
versichert bleibt der Gebrauch von Wassersportfahrzeugen,
die von Ihnen oder versicherten Personen gehalten werden
oder in Ihrem/deren Eigentum stehen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Halter oder Eigen-
tümer selbst und Ansprüche wegen Schäden an den Wassersport-
fahrzeugen/-geräten selbst. Anderweitig bestehende Versiche-
rungen gehen diesem Versicherungsschutz vor.
Ist für das Führen eines Wassersportfahrzeugs eine behördliche
Erlaubnis erforderlich, bleiben wir von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der verantwortliche Führer bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles nicht die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis
besitzt.
Ihnen gegenüber bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen,
wenn Sie das Vorliegen der Erlaubnis beim verantwortlichen 
Führer ohne Verschulden annehmen durften oder wenn Sie den
Gebrauch des Wassersportfahrzeugs durch den unberechtigten
Führer nicht bewusst ermöglicht haben.

3.6 ferngelenkten Modellfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit und ferngelenkten Modellflugzeugen mit einer
durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht
mehr als 15 km/h.

4. Was gilt außerdem für:

4.1 Mietsachschäden?
4.1.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die

gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohn-
räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten
Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

4.1.2 Ausgeschlossen sind
4.1.2.1 Haftpflichtansprüche wegen

(1) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger
Beanspruchung;

(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro-
und Gasgeräten;

(3) Glasschäden (z.B. auch Plexiglas, Cerankochfel-
der), soweit Sie sich hiergegen besonders versi-
chern können.

4.1.2.2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei übergreifenden Versiche-
rungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche (auf
Wunsch wird der Wortlaut des Feuerregress-
verzichtsabkommens ausgehändigt).

4.1.3 Die Höchstersatzleistung ist je Schadenereignis auf
die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
vereinbarte Sachschaden- bzw. Pauschaldeckungs-
summe begrenzt. Die Gesamtleistung für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
das Dreifache der vereinbarten Deckungssumme.

4.2 Auslandsaufenthalte?
Für zeitlich unbegrenzte Auslandsaufenthalte innerhalb Europas
und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich des Vertrages über die Europäische Union gehören, sowie für
sonstige vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu höchstens
zwei Jahren gilt:
4.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die

gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden 
Versicherungsfällen.

4.2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorüber-
gehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigen-
tum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern
gemäß Ziffer 1.3.1 bis Ziffer 1.3.3 dieser Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversiche-
rung für Privatpersonen.

4.2.3 Unsere Leistungen erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort
außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, liegt, gelten unsere Verpflichtungen mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

4.3 Sachschäden durch häusliche Abwässer und Abwässer aus dem
Rückstau des Straßenkanals?
4.3.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB –

Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche
Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (keine industriel-
len oder gewerblichen Abwässer) und Haftpflichtansprüche
wegen Sachschäden, die aus dem Rückstau des Straßen-
kanals auftreten.

4.3.2 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässe-
rungsleitungen durch Verschmutzung und Verstopfung und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

4.4 die Fortsetzung der Privathaftpflicht-Versicherung nach Ihrem
Tod?
4.4.1 Für Ihren mitversicherten Ehegatten oder Ihren eingetra-

genen Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes und/oder Ihre unverheirateten und nicht in einer ein-
getragenen Lebensgemeinschaft lebenden Kinder besteht
der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle Ihres
Todes bis zum nächsten Beitragshauptfälligkeitstermin fort.

4.4.2 Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden
Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes eingelöst, so wird dieser
Versicherungsnehmer.

4.4.3 Diese Regelungen gelten auch für einen nach Ziffer 2.2 die-
ser Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur
Haftpflichtversicherung für Privatpersonen mitversicherten
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und
dessen Kinder.

4.5 die Begrenzung der Leistungen?
Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde (z.B. innerhalb dieser
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haft-
pflichtversicherung für Privatpersonen), sind unsere Entschä-
digungsleistungen abweichend von Ziffer 6.2 AHB für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Dreifache
der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten
Versicherungssummen begrenzt.

4.6 die Mitversicherung von Vermögensschäden?
4.6.1 Mitversichert im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1
AHB aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten sind.

4.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
4.6.2.1 Schäden, die durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag

oder für Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte oder
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

4.6.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen);

4.6.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

4.6.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähn-
lichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;
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4.6.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;

4.6.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen und Kosten-
voranschlägen;

4.6.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

4.6.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbei-
tung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung
und Reiseveranstaltung;

4.6.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
vorsätzlicher Pflichtverletzung;

4.6.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

4.6.3 Die Höchstersatzleistung ist je Schadenereignis auf die im
Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarte
Vermögensschaden- bzw. Pauschaldeckungssumme be-
grenzt. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt das Dreifache der vereinbarten
Deckungssumme.

4.7 die Mitversicherung des Schlüsselverlustrisikos?
4.7.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und

abweichend von Ziffer 7.6 AHB – Ihre gesetzliche Haftpflicht
aus dem Abhandenkommen von fremden privaten Woh-
nungsschlüsseln und vom Arbeitgeber/Dienstherrn im Rah-
men einer beruflichen Tätigkeit überlassenen Schlüsseln
(auch für General-/Hauptschlüssel für eine zentrale Schließ-
anlage sowie für elektronische Zugangsberechtigungskar-
ten), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten
befunden haben.
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die not-
wendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen
sowie vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not-
schloss) und – falls erforderlich – einen Objektschutz bis zu
14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der
Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

4.7.2 Ausgeschlossen bleiben
4.7.2.1 Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust

ergeben (z.B. Einbruch);
4.7.2.2 bei Wohnungseigentümern die Kosten für die 

Auswechslung der im Sondereigentum stehenden
Schlösser und den Miteigentumsanteil an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum (Eigenschaden);
Versichert sind jedoch bei Sondereigentümern Haft-
pflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer, die wegen des Verlustes von Schlüsseln
der im Gemeinschaftseigentum stehenden Schlösser
bzw. Schließanlagen gegen den Versicherten erhoben
werden.

4.7.2.3 die Haftungen aus dem Verlust von Schlüsseln zu
beweglichen Sachen (auch Tresor- und Möbel-
schlüssel);

4.7.2.4 Schäden, die sich ergeben aus dem Verlust von
Schlüsseln zu
(1) Gebäuden, die der Versicherte im Ganzen für

eigene – auch eigene gewerbliche, betriebliche
oder freiberufliche – Zwecke nutzt oder besitzt
(sonstige Eigenschäden);

(2) Gebäuden, Wohnungen, Räumen oder Garagen,
deren Betreuung (z.B. Verwaltung, Bewachung,
Objektschutz, Reinigung) Gegenstand der
gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen
Tätigkeit des Versicherten ist.

4.7.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sachscha-
den- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis und
Versicherungsjahr auf 30.000,– Euro begrenzt.
Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 500,– Euro selbst zu
tragen (Selbstbehalt). Der Selbstbehalt erhöht sich um den
Betrag eines gegebenenfalls im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbehalts.
Für Schäden bis zur Höhe des Selbstbehalts bzw. des entspre-
chend erhöhten Selbstbehalts besteht keine Ersatzpflicht.

4.8 die Vorsorgeversicherung?
Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gilt für die Vorsorgeversicherung
(Ziffer 3.1 (3) und Ziffer 4 AHB) die im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen vereinbarte Deckungssumme pauschal für
Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

4.9 die Mitversicherung der Forderungsausfall-Deckung?
Bei Ausfall von rechtskräftig ausgeurteilten und vollstreckbaren
Forderungen gegenüber Dritten gilt Folgendes:
4.9.1 Wir gewähren Ihnen und der/den versicherten Person/en

gemäß Ziffer 2.1.1 bis Ziffer 2.1.3 und Ziffer 2.2 dieser Beson-
deren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haft-
pflichtversicherung für Privatpersonen Versicherungsschutz
für den Fall, dass eine versicherte Person während der Wirk-
samkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt
wird und die daraus entstandenen Schadensersatzforderun-
gen gegen den Schädiger nicht oder nicht vollständig durch-
gesetzt werden können. Inhalt und Umfang der Schadens-
ersatzansprüche richten sich in entsprechender Anwendung
nach dem Deckungsumfang der Privathaftpflichtversiche-
rung dieses Vertrages. Darüber hinaus besteht Versiche-
rungsschutz für Schadensersatzansprüche, denen ein vor-
sätzliches Handeln des Schädigers (des Dritten) zugrunde
liegt und für Schadensersatzansprüche, die aus der Eigen-
schaft des Schädigers (Dritten) als Tierhalter oder -hüter ent-
standen sind.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Verzugs-
zinsen, Vertragsstrafen und Kosten der Rechtsverfolgung
(z.B. Prozess- und Anwaltskosten), einschließlich der Kosten
der Zwangsvollstreckung.
Nicht versichert sind Forderungsausfälle aus Schäden, die in
ursächlichem Zusammenhang mit nuklearen und geneti-
schen Schäden, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aus-
sperrung oder Erdbeben stehen.

4.9.2 Haftpflichtschaden im Sinne dieser Bedingungen ist das
Schadenereignis, das den Tod, die Verletzung oder Gesund-
heitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die
Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden)
zur Folge hatte und für dessen Folgen Sie den Dritten auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen Inhalts auf Schadensersatz in Anspruch genommen
haben.

4.9.3 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenver-
ursacher, der ausweislich des rechtskräftig vollstreckbaren
Urteils von Ihnen bzw. der/den mitversicherten Person/en
wegen eines Haftpflichtschadens auf Leistung von Schadens-
ersatz in Anspruch genommen wurde.

4.9.4 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Pauschal-
deckungssumme, soweit die Schadensersatzforderung
2.500,– Euro oder mehr beträgt.

4.9.5 Sie erhalten die Entschädigungsleistung auf Antrag. Sie
haben uns den Forderungsausfall unverzüglich schriftlich
anzuzeigen. Sie sind verpflichtet, wahrheitsgemäße und
ausführliche Angaben zum Versicherungsfall zu machen
und alle Tatumstände hierzu mitzuteilen. Wir sind berech-
tigt, weitere für die Beurteilung des Haftpflichtschadens
erhebliche Schriftstücke von Ihnen zu verlangen.

4.9.6 Bei Verstoß gegen die in Ziffer 4.9.5 genannten Obliegenhei-
ten können Sie Ihren Versicherungsschutz nach Maßgabe
von Ziffer 26.2 AHB verlieren.

4.9.7 Unsere Leistungspflicht tritt ein, wenn Sie und/oder die mit-
versicherte/n Person/en gegen den Dritten vor einem
Gericht eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder
der außereuropäischen Gebiete, die zum Geltungsbereich
des Vertrages über die Europäische Union gehören, ein
rechtskräftig vollstreckbares Urteil wegen eines Haftpflicht-
schadens erstritten haben und Vollstreckungsversuche
gescheitert sind.
4.9.7.1 Rechtskräftiges vollstreckbares Urteil im Sinne 

dieser Bedingungen ist auch ein Versäumnis- oder
Anerkennungsurteil, ein Vollstreckungsbescheid,
ein gerichtlich vollstreckbarer Vergleich oder ein
notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungs-
klausel, aus dem hervorgeht, dass sich der Dritte
persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in
sein gesamtes Vermögen unterwirft.

4.9.7.2 Vollstreckungsversuche sind gescheitert, wenn Sie
nachweisen, dass eine Zwangsvollstreckung (Sach
oder Forderungspfändung) nicht oder nicht zur 
vollen Befriedigung des Schadensersatzanspruchs
geführt hat oder eine selbst teilweise Befriedigung
wegen nachgewiesener Umstände aussichtslos
erscheint, z.B. weil der Dritte die eidesstattliche 
Versicherung abgegeben hat oder in der örtlichen
Schuldnerkartei des Amtsgerichts geführt wird.

4.9.8 Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung haben Sie
uns das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers
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vorzulegen, aus dem sich die Erfolglosigkeit (Fruchtlosigkeit)
der Zwangsvollstreckung ergibt, bzw., auf Verlangen, das
örtliche Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts sowie 
eine beglaubigte Kopie des vollstreckbaren Urteils,
Vollstreckungsbescheides bzw. des notariellen Schuld-
anerkenntnisses.

4.9.9 Wir sind zur Leistung nur verpflichtet, wenn der Nachweis
der gescheiterten Vollstreckung erbracht ist.

4.9.10Nicht versichert sind Ansprüche von Ihnen bzw. der versi-
cherten Person/en, für die ein Sozialversicherungsträger
bzw. Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist sowie Regress-
ansprüche eines Arbeitgebers.

4.9.11 Leistungen aus einer für Sie bzw. die versicherte/n Per-
son/en bestehenden Schadenversicherung (z.B. Hausrat-
versicherung) oder für den Dritten bestehenden Privat-
haftpflichtversicherung sind zunächst geltend zu machen.
Decken die Leistungen aus jenen Verträgen Ihren Scha-
densersatzanspruch bzw. denjenigen der versicherten 
Person/en nicht ab, leisten wir nach der Maßgabe dieser
Bedingungen den verbleibenden Restanspruch aus diesem
Versicherungsvertrag.

4.9.12 Sie bzw. die versicherte/n Person/en sind verpflichtet, Ihre
Ansprüche gegen den Dritten bei der Regulierung des 
Schadens in Höhe unserer Entschädigungsleistung an uns
abzutreten. Hierfür ist auf Verlangen eine gesonderte 
Abtretungserklärung abzugeben.

4.9.13 Dritte können aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.
4.10 die Mitversicherung von Schäden durch deliktsunfähige Kinder?

4.10.1 Schäden Dritter, die von deliktsunfähigen Kindern verur-
sacht werden, sind im Rahmen der Privathaftpflicht-Versi-
cherung mitversichert. Wir werden uns nicht auf eine
Deliktsunfähigkeit von nach Ziffer 2.1.3 und nach Ziffer 2.2 in
Verbindung mit Ziffer 2.1.3 dieser Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für
Privatpersonen mitversicherten Kindern berufen, soweit Sie
dies wünschen und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversi-
cherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Eigenschäden
Dritter, die die Aufsichtspflicht gegen Entgelt übernehmen,
sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.Wir behalten
uns Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen unserer Aufwen-
dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichts-
pflichtige), soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages
sind, vor.

4.10.2 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Pau-
schaldeckungssumme je Schadenereignis und Versiche-
rungsjahr auf 30.000,– Euro begrenzt.
Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 150,– Euro selbst zu
tragen (Selbstbehalt). Der Selbstbehalt erhöht sich um den
Betrag eines gegebenenfalls im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbehalts.
Für Schäden bis zur Höhe des Selbstbehalts bzw. des ent-
sprechend erhöhten Selbstbehalts besteht keine Ersatz-
pflicht.

4.11 die Mitversicherung von Schäden aus der Tätigkeit als Tages-
mutter/Tageseltern/Leihoma?
4.11.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als

Tagesmutter/Tageseltern oder Leihoma, insbesondere aus
der Beaufsichtigung von bis zu sechs tagsüber zur Betreu-
ung übernommenen minderjährigen Kindern im eigenen
Haushalt oder im Haushalt der betreuten Kinder, auch
außerhalb der Wohnung, z.B. bei Spielen, Ausflügen usw.

4.11.2 Voraussetzungen sind, dass der Verdienst aus einer entgelt-
lichen Tätigkeit als Tagesmutter/Tageseltern/Leihoma die
Geringfügigkeitsgrenze der Sozialversicherung nicht über-
steigt und dass eine berufsmäßige Ausübung dieser Tätig-
keit nicht in Betrieben und Institutionen, z.B. Kindergärten,
-horten oder -tagesstätten erfolgt.

4.11.3 Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kin-
der bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die
zu betreuenden Kinder erleiden.

4.11.4 Nicht versichert sind die persönliche gesetzliche Haftpflicht
der Kinder sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommens
von Sachen (insbesondere der Verlust von Geld) der zu
betreuenden Kinder.

4.12 die Mitversicherung von Schäden aus der Teilnahme an fach-
praktischem Unterricht?
4.12.1 Bei Teilnahme an fachpraktischem Unterricht, wie z.B. Laborar-

beiten, auf dem Gelände einer Fach-, Gesamt-, Hochschule,
einer Universität oder einer Fach- oder Berufsakademie im Sin-
ne des jeweiligen Landesgesetzes gelten Sachschäden an Lehr-

geräten (auch Maschinen) der Fach-, Gesamt-, Hochschule, der
Universität oder der Fach-/Berufsakademie mitversichert.

4.12.2 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sach-
schaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis
und Versicherungsjahr auf 6.000,– Euro begrenzt.
Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 125,– Euro selbst zu
tragen (Selbstbehalt). Der Selbstbehalt erhöht sich um den
Betrag eines gegebenenfalls im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbehalts.
Für Schäden bis zur Höhe des Selbstbehalts bzw. des ent-
sprechend erhöhten Selbstbehalts besteht keine Ersatz-
pflicht.

4.13 die Mitversicherung von Schäden aus dem Gefälligkeitsverhältnis?
4.13.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Gefällig-

keitshandlungen. Wir werden bei Personen- und Sachschä-
den aus einer Gefälligkeitshandlung gegenüber dem
Geschädigten keinen Haftungsverzicht für einfache Fahr-
lässigkeit einwenden, soweit kein anderer Versicherer leis-
tungspflichtig ist. Dies gilt nicht bei Schadenfällen, die sich
bei Gefälligkeitshandlungen im Zusammenhang mit Um-
zügen (Umzugshilfe) ereignen.

4.13.2 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Pau-
schaldeckungssumme je Schadenereignis und Versiche-
rungsjahr auf 30.000,– Euro begrenzt.

4.14 die Mitversicherung von Schäden aus der Beschädigung fremder 
gemieteter, geliehener oder gepachteter Sachen?
4.14.1 Eingeschlossen ist abweichend von Ziffer 7.6 AHB die ge-

setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von fremden
Sachen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet,
gepachtet oder geliehen wurden.

4.14.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
4.14.2.1 Schäden an Sachen, die Ihnen oder Mitversicherten

für mehr als drei Monate überlassen wurden oder
deren Überlassung für einen Zeitraum von mehr als
drei Monaten geplant war, gleichgültig wie lange
die Überlassung dann tatsächlich andauert;

4.14.2.2 Schäden an Sachen, die Ihrer beruflichen, betrieb-
lichen oder gewerblichen Nutzung dienen oder der
Mitversicherter;

4.14.2.3 Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Be-
anspruchung;

4.14.2.4 Glasschäden, soweit Sie sich hiergegen besonders
versichern können;

4.14.2.5 Schäden an Schmuck- und/oder Wertsachen, Urkun-
den, Geld oder Wertpapieren;

4.14.2.6 Schäden durch Abhandenkommen (Verlust);
4.14.2.7 Vermögensfolgeschäden;
4.14.2.8 Schäden an Land-, Luft- (auch Raum-) und Wasser-

fahrzeugen aller Art.
4.14.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-

rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sach-
schaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis
und Versicherungsjahr auf 3.000,– Euro begrenzt.
Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 500,– Euro selbst zu
tragen (Selbstbehalt). Der Selbstbehalt erhöht sich um den
Betrag eines gegebenenfalls im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbehalts.
Für Schäden bis zur Höhe des Selbstbehalts bzw. des ent-
sprechend erhöhten Selbstbehalts besteht keine Ersatz-
pflicht.

4.15 die Mitversicherung von Schäden aus einem Ehrenamt?
4.15.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden,

die bei der Ausübung eines Ehrenamtes entstehen. Ehren-
amtlich ist eine Tätigkeit dann, wenn sie freiwillig, unent-
geltlich und kontinuierlich für andere Menschen oder Insti-
tutionen (z.B. Vereine) in einem organisatorisch festgelegten
Rahmen durchgeführt wird.

4.15.2 Sofern Versicherungsleistung von einer anderen Versiche-
rung (z.B. Sozialversicherungsträger) erlangt werden kann,
entfällt unsere Eintrittspflicht.

4.15.3 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ehrenämter,
bei denen öffentliche Funktionen ausgeübt werden (z.B.
Gemeinderat, Schöffe bei Gericht) oder die nach den ein-
schlägigen Gesetzen als Ehrenamt bezeichnet werden (z.B.
Betriebsrat). Kein Versicherungsschutz besteht auch für
ehrenamtlich Tätige, die in Institutionen eine leitende oder
verantwortliche Stellung einnehmen.

4.15.4 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sach-
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schaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis
und Versicherungsjahr auf 30.000,– Euro begrenzt.
Von jedem Schaden dieser Art haben Sie 500,– Euro selbst zu
tragen (Selbstbehalt). Der Selbstbehalt erhöht sich um den
Betrag eines gegebenenfalls im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbehalts. Für
Schäden bis zur Höhe des Selbstbehalts bzw. des entspre-
chend erhöhten Selbstbehalts besteht keine Ersatzpflicht.

4.16 die Mitversicherung von Kautionsleistungen bei Schäden auf-
grund gesetzlicher Haftpflicht im europäischen Ausland?
4.16.1 Haben Sie bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas

und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungs-
bereich des Vertrages über die Europäische Union gehören,
durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstel-
lung von Leistungen aufgrund Ihrer gesetzlichen Haftpflicht
zu hinterlegen, stellen wir Ihnen den erforderlichen Betrag
in der vereinbarten Höhe zur Verfügung. Abweichend von
Ziffer 7.9 AHB ergibt sich die zeitliche und örtliche Geltung
des Versicherungsschutzes im europäischen Ausland und
den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich
des Vertrages über die Europäische Union gehören, aus Zif-
fer 4.2 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen.

4.16.2 Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns zu leistende Scha-
densersatzleistung angerechnet. Ist die Kaution höher als
der zu leistende Schadensersatz, sind Sie verpflichtet, den
Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die
Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung
nicht versicherter Schadensersatzforderungen einbehalten
wird oder die Kaution verfallen ist.

4.16.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sach-
schaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis
und Versicherungsjahr auf 50.000,– Euro begrenzt.

4.17 Abweichungen gegenüber den AHB-Musterbedingungen des GDV?
Wir garantieren, dass die diesem Privat-Haftpflichtversicherungs-
vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) während der Wirk-
samkeit des Vertrages ausschließlich zu Ihrem Vorteil von den
durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV)
empfohlenen Bedingungen (Stand 04/2007) abweichen.

4.18 künftige Bedingungsverbesserungen?
Werden die diesem Privat-Haftpflichtversicherungsvertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Haftpflichtversicherung (AHB) während der Wirksamkeit des
Vertrages von uns ausschließlich zu Ihrem Vorteil geändert und in
einem Tarif ohne Mehrbeitrag angeboten, so gelten die geänder-
ten Bedingungen ohne besondere Vereinbarung auch für diesen
Vertrag.

5. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus 
Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mitversicherung im 
Rahmen der Haftpflichtversicherung für Privatpersonen 
(EXKLUSIV)

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages,
wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden,
Ihre gesetzliche Haftpflicht für mittelbare oder unmittelbare Fol-
gen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder bio-
logischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden)
mit Ausnahme der Haftpflicht
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer Ver-
einbarung (für diese Fälle werden gesonderte Versicherungsbe-
dingungen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).

5.2 Für Rettungskosten und außergerichtliche Gutachterkosten gilt:
5.2.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall

zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durften (Rettungskosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten, werden von uns insoweit übernommen,
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versi-
cherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB).

5.2.2 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen,
als sie zusammen mit der Entschädigung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden übersteigen. Unsere Billi-
gung von Maßnahmen, die Sie oder Dritte zur Abwendung

oder Minderung des Schadens ergriffen haben, gilt aus-
drücklich nicht als unsere Weisung.

5.2.3 Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt
des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaß-
nahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus
welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrecht-
lich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet sind. Ret-
tungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung des Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen 
– auch soweit Sie Eigentümer sind –, wie er vor Beginn der
Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesse-
rungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind abzuziehen.

5.3 Nicht gedeckt sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Sie
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Ver-
ordnungen, an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen oder
Verfügungen herbeigeführt haben.

5.4 Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in
einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben.

5.5 Kleingebinde bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamt-
fassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde bis 500 l/kg
gelten nicht als Anlagen.
Überschreiten die Kleingebinde dieses Einzel- oder Gesamtfas-
sungsvermögen, erlischt abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB die Mit-
versicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus der Lagerung und
Verwendung gewässerschädlicher Stoffe vollständig.
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB 
– Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.
Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinba-
rung (für diese Fälle werden gesonderte Versicherungsbedingun-
gen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).

5.6 Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetzlichen
Haftpflicht aus Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko) ist im
Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ver-
einbarten Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis und Versi-
cherungsjahr auf 3.000.000,– Euro begrenzt. Sofern im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen eine abweichende Höchster-
satzleistung festgesetzt ist, gilt diese.

6. Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Privatper-
sonen (EXKLUSIV) für die Haftpflicht aus Gewässerschäden 
(Anlagenrisiko)

6.1 Gegenstand der Versicherung
6.1.1 Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Inhaber

6.1.1.1 eines oberirdischen Heizöltanks im von Ihnen selbst
genutzten Anwesen (Risikoanschrift) mit einem Ein-
zelfassungsvermögen von maximal 5.000 l/kg.
Alle anderen und/oder über die vorstehend genann-
ten Merkmale hinaus gehenden Anlagen sind nur
versichert, wenn sie im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen aufgeführt und mit einem Tarif-
beitrag versehen sind. Es erlischt dann abweichend
von Ziffer 3.1 (2) AHB die Mitversicherung der ge-
setzlichen Haftpflicht aus der Lagerung und Ver-
wendung gewässerschädlicher Stoffe vollständig.
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Zif-
fer 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden keine
Anwendung.
Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit
besonderer Vereinbarung, vgl. Ziffer 6.1.1.2.

6.1.1.2 der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen

und aus der Verwendung dieser dort gelagerten Stoffe für
unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und
Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-
sers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden).

6.1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen so-
wie im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) Anwendung.
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6.1.3 Mitversichert sind die Personen, die Sie durch Arbeitsvertrag
mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen
Betreuung der Grundstücke beauftragt haben für den Fall,
dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch genom-
men werden. Das Gleiche gilt für Personen, die diese Tätig-
keit gefälligkeitshalber durchführen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten in Ihrem Betrieb nach dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß
den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden.

6.1.4 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie Prü-
fungen nach Maßgabe gültiger gesetzlicher Vorschriften
regelmäßig durchführen lassen und dabei festgestellte
Mängel unverzüglich beseitigen lassen (siehe hierzu auch
Ziffer 6.4 dieser Zusatzbedingungen für die Gewässerscha-
den-Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko)).

6.2 Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der Einheitsdeckungs-
summe von 3.000.000,– Euro (gleichgültig, ob Personen-, Sach-
oder Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. Die Ge-
samtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) beträgt das Dop-
pelte dieser Einheitsdeckungssumme. Sofern im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen abweichende Deckungssummen
oder Maximierungen festgesetzt sind, gelten diese.

6.3 Rettungskosten
6.3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall

zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durften (Rettungskosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten werden von uns insoweit übernommen, als
sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die De-
ckungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwalts-
kosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

6.3.2 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen,
als sie zusammen mit der Entschädigung die Deckungs-
summe übersteigen. Unsere Billigung von Maßnahmen, die
Sie oder Dritte zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens ergreifen, gilt ausdrücklich nicht als unsere Weisung.

6.4 Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Sie oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von den Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

6.5 Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB 
– Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.

6.6 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in
der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bundesland) oder
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand
beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6.7 Eingeschlossene Schäden
6.7.1 Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB, Ziffer 2

AHB, Ziffer 3 AHB und Ziffer 21 AHB – auch ohne dass ein
Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an Ihren
unbeweglichen Sachen, die dadurch verursacht werden,
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig
aus der Anlage nach Ziffer 6.1.1 dieser Zusatzbedingungen
für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung (Anlagen-
risiko) ausgetreten sind. Wir ersetzen die Aufwendungen zur
Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des
Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen.

6.7.2 Ausgeschlossen bleiben Schäden
6.7.2.1 an der Anlage nach Ziffer 6.1.1 dieser Zusatzbe-

dingungen für die Gewässerschaden-Haftpflicht-
versicherung (Anlagenrisiko) selbst;

6.7.2.2 aufgrund vorsätzlicher Verstöße nach Ziffer 6.4 die-
ser Zusatzbedingungen für die Gewässerschaden-
Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko);

6.7.2.3 aufgrund von Gemeingefahren nach Ziffer 6.6 die-
ser Zusatzbedingungen für die Gewässerschaden-
Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko);

6.7.2.4 durch Naturereignisse (z.B. Überschwemmungen).
6.7.3 Von jedem Schaden haben Sie 250,– Euro selbst zu tragen

(Selbstbehalt). Der Selbstbehalt erhöht sich um den Betrag
eines gegebenenfalls im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbehalts. Für Schä-
den bis zur Höhe des Selbstbehalts bzw. des entsprechend
erhöhten Selbstbehalts besteht keine Ersatzpflicht.

6.8 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger, Luft- (auch Raum-) und 
Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-
ters oder Führers eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasser-
fahrzeugs sowie eines Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden,
die durch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht
werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Sie
oder einen Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle Versicherten.

6.9 Vermögensschäden
6.9.1 Mitversichert im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1
AHB aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten sind.

6.9.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
6.9.2.1 Schäden, die durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag

oder für Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten ent-
stehen;

6.9.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen);

6.9.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

6.9.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähn-
lichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

6.9.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;

6.9.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen und Kosten-
voranschlägen;

6.9.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

6.9.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbei-
tung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung
und Reiseveranstaltung;

6.9.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
vorsätzlicher Pflichtverletzung;

6.9.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

6.10 Erläuterungen zur Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
6.10.1 Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung bezieht sich

nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushalts-
gesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

6.10.2 Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht ausdrück-
lich im Antrag angegeben ist, oder nach Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen
mitversichert gilt.

6.10.3 Rettungskosten im Sinne von Ziffer 6.3 dieser Zusatzbedin-
gungen für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
(Anlagenrisiko) entstehen bereits dann, wenn der Eintritt
des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaß-
nahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus
welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrecht-
lich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet sind. Ret-
tungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung des Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen –
auch soweit Sie Eigentümer sind –, wie er vor Beginn der
Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesse-
rungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind abzuziehen.
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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als Versi-
cherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.

1. Was ist versichert?
2. Was gilt außerdem für:

2.1 Mietsachschäden (nur bei Hundehaltung)?
2.2 Auslandsaufenthalte?
2.3 die Mitversicherung von Vermögensschäden?
2.4 die Mitversicherung von Deckschäden (für Pferde)?
2.5 die Mitversicherung von fremden Reittiernutzern und Reit-

beteiligungen (für Pferde)?
2.6 private Kutsch- und Planwagenfahrten sowie Pferdeschlit-

tenfahrten (für Pferde)?
2.7 die Mitversicherung von Welpen (bei Hundehaltung) und

Fohlen (bei Pferden)?
3. Welche Deckungseinschränkungen und Besonderheiten gelten?

3.1 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger, Luft- (auch Raum-)
und Wasserfahrzeuge

3.2 Gemeingefahren

3.3 Gewerbliche oder betriebliche Verwendung der Tiere
3.4 Teilnahme an Rennen, Schauvorführungen, Reitturnieren

und den Vorbereitungen (Training)
3.5 Vereinszwecke, Reitunterricht, Pensionstiere (für Pferde)
3.6 Private Hundezucht, -dressur (Zwinger)

4. Was gilt außerdem für die Beitragsberechnung?

1. Was ist versichert?
Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nach-
stehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen –
Ihre gesetzliche Haftpflicht als

Halter
des/der im Antrag und im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen angegebenen Tieres/Tiere.
Mitversichert ist – nach Maßgabe der Vertragsbestimmungen –
die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters, sofern er nicht gewerbs-
mäßig tätig ist.
Sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart und im Versicherungs-
schein dokumentiert wurde, besteht kein Versicherungsschutz für
das Halten oder Hüten von als gefährlich eingestuften Hun-
den/Kampfhunden sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen
und/oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht unterliegen.
Gefährliche Hunde/Kampfhunde im Sinne dieser Bedingungen
sind insbesondere Hunde der Rassen oder Gruppen:
American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier, Pitbull Terrier, Pitbull),
American Stafford Terrier (American Staffordshire Terrier, Stafford-
shire Terrier), American Bulldog (Old Country Bulldog, Old English
White), Bandog, Bordeaux Dogge (Bordeauxdogge, Dogue de Bor-
deaux, Bordeaux Mastiff), Bullmastiff, Bullterrier (Bull Terrier,
Miniature Bull Terrier), Cane Corso Italiano (Italienischer Corso-
Hund, Cane Corso, Corso-Hund, Cane Di Maccelaio), Coban Köpegi
(Kangal, Anatolischer Hirtenhund, Karabash, Sivas-Kangal), Dogo
Argentino (Dog Argentino, Argentinische Dogge), Dogo Canario
(Perro de Presa Canario, Canary Dog, Alano), Fila Brasileiro (Bra-
silianischer Mastiff), Kaukasischer Owtscharka (Caucasian Ow-
tscharka, Kaukasischer Schäferhund, Kawkasky Owtscharka, Kav-
kazskaia Ovtcharka), Mastiff ((Old) English Mastiff), Mastin Espa-
nol (Spanischer Mastiff, Spanische Dogge, Mastin leonés, Mastin
extremeno, Mastin manchego), Mastino Napoletano, Perro dogo
mallorquín (Ca de Bou, Mallorca-Dogge, Perro de Presa mallorquín,
Presa mallorquín), Staffordshire Bullterrier (Staffordshire Bull Ter-
rier), Rhodesian Ridgeback, Tosa-Inu (Japanischer Kampfhund,
Tosa Ken, Tosa Token), Rottweiler, Dobermann;
sowie alle Kreuzungen mit mindestens einer dieser Rassen oder
Gruppen.
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (2) AHB – Erhöhung oder Erweite-
rung – sowie der Ziffer 3.1 (3) und Ziffer 4 AHB – Vorsorgeversiche-
rung – finden auf die genannten Risiken keine Anwendung.

2. Was gilt außerdem für:
2.1 Mietsachschäden (nur bei Hundehaltung)?

2.1.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohn-
räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten
Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden.

2.1.2 Ausgeschlossen sind
2.1.2.1 Haftpflichtansprüche wegen

(1) Schäden durch tierische Ausscheidungen;
(2) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger

Beanspruchung;
(3) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an
Elektro- und Gasgeräten;

(4) Glasschäden (z.B. auch Plexiglas, Cerankochfel-
der), soweit Sie sich hiergegen besonders versi-
chern können.

2.1.2.2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei übergreifenden Versiche-
rungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche (auf
Wunsch wird der Wortlaut des Feuerregressver-
zichtsabkommens ausgehändigt).

2.1.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Sach-
schaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis
und Versicherungsjahr auf 250.000,– Euro begrenzt.

2.2 Auslandsaufenthalte?
Für Auslandsaufenthalte innerhalb Europas und in den außereuro-
päischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über die
Europäische Union gehören, sowie für sonstige vorübergehende
Auslandsaufenthalte – jeweils bis zu höchstens einem Jahr – gilt:

Die folgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen sind
nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.

6.11 Selbstbehalt
Die Höhe des von Ihnen im Schadensfall zu tragenden
Selbstbehaltes ergibt sich Ziffer 6.7.3 dieser Zusatzbedin-
gungen für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
(Anlagenrisiko).

7. Besondere Vertragsformen
Sofern die entsprechende Vertragsform im Versicherungsschein
und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumen-
tiert ist, gilt für die

7.1 Single- oder Senior-Single-Versicherung
7.1.1 Es entfallen folgende Bestimmungen dieser Besonderen

Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtver-
sicherung für Privatpersonen:
7.1.1.1 Ziffer 1.1 (Familien-/Haushaltungsvorstand)
7.1.1.2 Ziffer 2.1 und Ziffer 2.2 (Mitversicherte Personen)
7.1.1.3 Ziffer 4.4 (Fortsetzung der Privathaftpflichtversiche-

rung im Todesfall).
7.1.2 Änderungen des Familienstandes müssen Sie uns mitteilen.

7.1.2.1 Heiraten Sie, erweitert sich der Versicherungsschutz
auf die in Ziffer 2.1.1, Ziffer 2.1.3, Ziffer 2.1.4 und Ziffer
2.1.5 dieser Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibung für die Haftpflichtversicherungen für
Privatpersonen genannten Personen, wenn uns die
Eheschließung innerhalb eines Monats angezeigt
wird.

7.1.2.2 Für die Eintragung einer Lebenspartnerschaft in Sin-
ne des Lebenspartnerschaftsgesetzes gilt die Erwei-
terung des Versicherungsschutzes auf die in Ziffer
2.1.2, Ziffer 2.1.3, Ziffer 2.1.4 und Ziffer 2.1.5 dieser
Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen für die Haftpflichtversicherung für Privat-
personen genannten Personen entsprechend,
sofern uns die Eintragung der Lebenspartnerschaft
binnen eines Monats angezeigt wird.

7.1.2.3 Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes auf die
in Ziffer 2.2 dieser Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversiche-
rung für Privatpersonen genannten Personen infol-
ge Aufnahme einer eheähnlichen Lebensgemein-
schaft bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung
mit uns.

7.1.3 Für die jeweils mitversicherten Personen ist ab Versiche-
rungsbeginn der im zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarif hier-
für vorgesehene Beitrag zu zahlen.

7.2 Senior-Familien-Versicherung
Es entfallen folgende Bestimmungen dieser Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung
für Privatpersonen:
Ziffer 2.1.4 und Ziffer 2.1.5 (Mitversicherte Personen)

D Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur privaten Tierhalterhaftpflichtver-
sicherung 2008
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2.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Ver-
sicherungsfällen.

2.2.2 Unsere Leistungen erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort
außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten unsere Verpflichtungen mit
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem
in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

2.3 die Mitversicherung von Vermögensschäden?
2.3.1 Mitversichert im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1
AHB aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten sind.

2.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
2.3.2.1 Schäden, die durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag

oder für Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten ent-
stehen;

2.3.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen);

2.3.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

2.3.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-
chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

2.3.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;

2.3.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen und Kosten-
voranschlägen;

2.3.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

2.3.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenver-
arbeitung, Rationalisierung und Automatisierung,
Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung
und Reiseveranstaltung;

2.3.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
vorsätzlicher Pflichtverletzung;

2.3.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

2.3.3 Die Höchstersatzleistung ist im Rahmen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Vermö-
gensschaden- bzw. Pauschaldeckungssumme je Schaden-
ereignis auf 50.000,– Euro begrenzt. Die Gesamtleistung für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
das Doppelte dieser Höchstersatzleistung.

2.4 die Mitversicherung von Deckschäden (für Pferde)?
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch
ungewollten Deckakt.

2.5 die Mitversicherung von fremden Reittiernutzern und Reitbe-
teiligungen (für Pferde)?
2.5.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unent-

geltlichen Überlassung/Leihe von Pferden an fremde
berechtigte Reiter (Dritte/Fremdreiterrisiko), sofern für diese
keine anderweitigen Versicherungen (z.B. Privathaftpflicht-
versicherung) bestehen.

2.5.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der
Reitbeteiligten, sofern für diese keine anderweitigen Versi-
cherungen (z.B. Privathaftpflichtversicherung) bestehen, für
Schäden, die im Zusammenhang mit der Reitbeteiligung
entstehen. Reitbeteiligungen sind auf eine gewisse Dauer
angelegte Rechtsverhältnisse über die regelmäßige Nut-
zung des versicherten Reitpferdes gegen Beteiligung an den
Unterhaltskosten.

2.5.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche gegen Sie
oder Mitversicherte sowie von Mitversicherten unterei-
nander.

2.6 private Kutsch- und Planwagenfahrten sowie Pferdeschlitten-
fahrten (für Pferde)?
2.6.1 Eingeschlossen ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der Ver-

wendung der eigenen Reittiere als Zugtiere bei ausschließ-
lich privaten Fahrten mit der eigenen Kutsche, dem eigenen
Planwagen oder dem eigenen Schlitten. Werden mehrere
Tiere eingesetzt, muss für alle Zugtiere Versicherungsschutz
bei uns bestehen.

2.6.2 Ausgeschlossen sind Schäden an den Kutschen, Planwagen
oder Schlitten selbst sowie Haftpflichtansprüche aus dem
Besitz von Kutschen, Planwagen oder Schlitten und wegen
Schäden, deren Ursache in der Konstruktion und/oder Man-
gelhaftigkeit der Kutschen, Planwagen oder Schlitten liegt.

2.7 die Mitversicherung von Welpen (bei Hundehaltung) und Fohlen
(bei Pferden)?
2.7.1 Eingeschlossen ist, längstens jedoch bis zur nächsten Hauptfäl-

ligkeit des Vertrages, Ihre gesetzliche Haftpflicht als Halter von
2.7.1.1 Hundewelpen ab Geburt, soweit diese nicht älter

als sechs Monate sind;
2.7.1.2 Fohlen ab Geburt, soweit diese nicht älter als sechs

Monate sind.
Die Versicherung über die genannten Zeiträume hinaus
bedarf besonderer Vereinbarung.

2.7.2 Voraussetzung ist, dass sich die Jungtiere in Ihrem Besitz
befinden, beim Muttertier verbleiben und die Muttertiere
über diesen Vertrag versichert sind.

3. Welche Deckungseinschränkungen und Besonderheiten gelten?
Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag
ausdrücklich in Versicherung gegeben ist oder nach Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen
ohne besonderen Beitrag eingeschlossen ist. Insbesondere gilt
Folgendes:

3.1 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger, Luft- (auch Raum-) und 
Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-
ters oder Führers eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasser-
fahrzeugs sowie eines Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden,
die durch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht
werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Sie
oder einen Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle Versicherten.

3.2 Gemeingefahren
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnah-
men von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt
haben.

3.3 Gewerbliche oder betriebliche Verwendung der Tiere
Die gewerbliche oder betriebliche Verwendung der Tiere (z.B. Ver-
mietung oder gewerbsmäßiger Verleih von Reittieren) ist nur in
Verbindung mit dem Betriebsrisiko versicherbar.

3.4 Teilnahme an Rennen, Schauvorführungen, Reitturnieren und den 
Vorbereitungen (Training)
3.4.1 Nicht mitversichert sind Haftpflichtansprüche, die entste-

hen aus Schäden von Personen und Tieren, die aktiv an Ren-
nen (z.B. Galopp-, Trab- und Hundeschlittenrennen), auch
soweit diese in Turnierform abgehalten werden, und den
Vorbereitungen (Training) hierzu teilnehmen, wenn der
Schaden vom Zeitpunkt des Starts an bis zur Beendigung
des einzelnen Rennens oder Turniers bzw. des einzelnen Trai-
nings verursacht wurde.

3.4.2 Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der
Teilnahme an Schauvorführungen und Reitturnieren, nicht
jedoch Rennveranstaltungen, einschließlich der Vorberei-
tungen hierzu.

3.5 Vereinszwecke, Reitunterricht, Pensionstiere (für Pferde)
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden
3.5.1 aus dem Zurverfügungstellen von Reittieren zu Vereins-

zwecken und/oder zu Vereinsveranstaltungen;
3.5.2 aus der Verwendung von Reittieren zu Zwecken des Reitun-

terrichts;
3.5.3 an von Ihnen in Obhut genommenen Reittieren (Pension-

stieren).
3.6 Private Hundezucht, -dressur (Zwinger)

3.6.1 Sämtliche vorhandene
3.6.1.1 Stammhunde / und nicht zum Verkauf bestimmte

Hunde
3.6.1.2 gezüchtete und zum Verkauf bestimmte Hunde

(soweit diese älter als sechs Monate sind)
müssen zur Beitragsberechnung angegeben wer-
den, ausgenommen Jagdhunde, für die Versiche-
rungsschutz durch eine Jagd-Haftpflichtversiche-
rung besteht.
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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als Versi-
cherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.
Anmerkung: Wenn Sie auf dem Grundstück einen Betrieb unterhalten
oder einen Beruf ausüben, wird Versicherungsschutz für das
Haftpflichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine beson-
dere Betriebs- oder Berufs-Haftpflichtversicherung gewährt.

1. Was ist versichert?
2. Was ist mitversichert?
3. Was gilt außerdem:

3.1 für Sachschäden durch häusliche Abwässer und Abwässer
aus dem Rückstau des Straßenkanals?

3.2 bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern?
3.3 für die Mitversicherung von Vermögensschäden (sofern

vereinbart)?
3.4 für Vermögensschäden aus der Verletzung von Daten-

schutzgesetzen?
4. Welche Deckungseinschränkungen gelten?

4.1 Anderweitige Eigenschaften und Tätigkeiten
4.2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge

5. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mitversicherung im Rah-
men der Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

6. Zusatzbedingungen zur Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversi-
cherung (private Risiken) für die Haftpflicht aus Gewässerschäden
(Anlagenrisiko) – (sofern vereinbart)

1. Was ist versichert?
Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachste-
henden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen –
Ihre gesetzliche Haftpflicht als

Haus- und/oder Grundstücksbesitzer,
z.B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nieß-
braucher für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
beschriebene Gebäude oder Grundstück, einschließlich dem
Miteigentum an dazu gehörenden Gemeinschaftsanlagen (z.B.
Wege der öffentlichen Straße, Wege zu einem gemeinschaftlichen
Wäschetrockenplatz und dieser selbst, sonstige Wohnwege,
Garagenhöfe und Stellplätze für Müllbehälter). Die Ersatzpflicht
erstreckt sich bei Schäden an der Gemeinschaftsanlage nicht auf
Ihren Mitversicherungsanteil.
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflich-
ten, die Ihnen in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B.
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und
Schneeräumen auf Gehwegen).

2. Was ist mitversichert?
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1 von Ihnen als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu-
bauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu
einer veranschlagten Bausumme von 50.000,– Euro je Bauvorha-
ben. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (Ziffer 3.1 (3) und Ziffer 4 AHB). Die Bestimmungen zur
zeitlichen Befristung nach Ziffer 4.3 (4) AHB entfallen;

2.2 von Ihnen als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB), wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel
bestand;

2.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Per-

sonen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung
dieser Verrichtungen erhoben werden;
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle in Ihrem Betrieb gemäß Sozi-
algesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle
gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung
oder in Folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden.

2.4 der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.
3. Was gilt außerdem:
3.1 für Sachschäden durch häusliche Abwässer und Abwässer aus 

dem Rückstau des Straßenkanals?
3.1.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB –

Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche
Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (keine industriel-
len oder gewerblichen Abwässer) und Haftpflichtansprüche
wegen Sachschäden, die aus dem Rückstau des Straßen-
kanals auftreten.

3.1.2 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässe-
rungsleitungen durch Verschmutzung und Verstopfung und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

3.2 bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des
Gesetzes (WEG) vom 15.3.1951?
3.2.1 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungs-

eigentümer.
3.2.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft

der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Ei-
gentum.

3.2.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des
Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung
im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.

3.2.4 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – 
3.2.4.1 Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers

gegen den Verwalter;
3.2.4.2 Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers

gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer;
3.2.4.3 gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentü-

mern bei Betätigung im Interesse und für Zwecke
der Gemeinschaft.

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Son-
der- und Teileigentum und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden.

3.3 für die Mitversicherung von Vermögensschäden (sofern im Versi-
cherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart
und dokumentiert)?
3.3.1 Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die

gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne
der Ziffer 2.1 AHB aus Schadenereignissen mitversichert, die
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind.

3.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
3.3.2.1 Schäden, die durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag

oder für Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten ent-
stehen;

3.3.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen);

3.3.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

3.3.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-
chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

3.3.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;

3.3.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen und Kosten-
voranschlägen;

3.3.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

3.3.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbei-
tung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung
und Reiseveranstaltung;

3.3.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
vorsätzlicher Pflichtverletzung;

3.3.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

3.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden
an Figuranten (Scheinverbrechern).

4. Was gilt außerdem für die Beitragsberechnung?
Sämtliche vorhandene Tiere derselben Gattung müssen zur Bei-
tragsberechnung angegeben werden, ausgenommen Jagdhunde,
für die Versicherungsschutz durch eine Jagd-Haftpflichtversiche-
rung besteht.

Die folgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen sind
nur Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.

E Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen für die Haus- und Grundbesitzerhaft-
pflichtversicherung (private Risiken) 2008
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3.3.4 Die Höchstersatzleistung ist je Schadenereignis auf die im
Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarte
Vermögensschaden- bzw. Pauschaldeckungssumme be-
grenzt. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte der vereinbarten
Deckungssumme.

3.4 für Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutz-
gesetzen?
3.4.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermö-

gensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versiche-
rungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgeset-
zen durch Verwendung oder Weitergabe personenbezoge-
ner Daten.

3.4.2 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – ge-
setzliche Haftpflichtansprüche von Versicherten unterein-
ander.

4. Welche Deckungseinschränkungen gelten?
Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag
ausdrücklich in Versicherung gegeben ist oder nach Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen
ohne besonderen Beitrag eingeschlossen ist. Insbesondere gilt
Folgendes:

4.1 Anderweitige Eigenschaften und Tätigkeiten
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden aus Risiken, die
der versicherten Eigenschaft und Tätigkeit weder eigens noch
sonst zuzurechnen sind (z.B., wenn Sie auf dem Grundstück einen
Betrieb unterhalten oder einen Beruf ausüben).

4.2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger und Wasserfahrzeuge
4.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die Sie,

ein Mitversicherter oder eine von Ihnen oder einem Mitver-
sicherten bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs (Kfz) oder Kfz-Anhängers
verursachen.

4.2.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die ver-
ursacht werden durch den Gebrauch von
4.2.2.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen ver-

kehrenden Kfz und Kfz-Anhängern ohne Rücksicht
auf eine Höchstgeschwindigkeit;

4.2.2.2 nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit
einer durch die Bauart bestimmten Höchstge-
schwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h;

4.2.2.3 nicht versicherungspflichtigen, selbstfahrenden Ar-
beitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchst-
geschwindigkeit und nicht versicherungspflichti-
gen, nicht selbstfahrenden Kleingeräten zum
Rasenmähen, Kehren und Schneeräumen.

Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB
und Ziffer 4.3 (1) AHB bzw. Ziffer 21 AHB.
Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung frei,
– wenn der Fahrer eines Kfz bei Eintritt des Versiche-

rungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen
nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat;

– wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug
gebraucht hat.

Ihnen gegenüber bleibt die Verpflichtung zur Leistung
bestehen, wenn Sie das Vorliegen der Fahrerlaubnis beim
verantwortlichen Fahrer ohne Verschulden annehmen durf-
ten oder wenn Sie den Gebrauch des Kfz durch den
unberechtigten Fahrer nicht bewusst ermöglicht haben.

4.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die Sie,
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahr-
zeuges verursachen oder für die Sie als Halter oder Besitzer
eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

4.2.4 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Sie oder einen Mitversicherten) kein Versicherungsschutz,
so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

4.2.5 Eine Tätigkeit der in Ziffer 4.2.3 und Ziffer 4.2.4 genannten
Personen an einem Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeug
ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine
dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

5. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus 
Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko): Mitversicherung im 
Rahmen der Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages,
wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden,
Ihre gesetzliche Haftpflicht für mittelbare oder unmittelbare Fol-
gen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder bio-

logischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden)
mit Ausnahme der Haftpflicht
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
Der Versicherungsschutz hierfür bedarf insoweit besonderer Ver-
einbarung (für diese Fälle werden gesonderte Versicherungsbe-
dingungen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).
Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von
häuslichen Abwasseranlagen (auch Öl- und Benzinabscheider)
und aus dem erlaubten Einleiten von häuslichen Abwässern (also
keine industriellen oder gewerblichen Abwässer) aus diesen Anla-
gen. Ausgeschlossen sind jedoch Haftpflichtansprüche, die aus der
Ausbringung von Gülle, Sickersäften, Stalldung, Klärschlamm und
dergleichen sowie von sonstigen Pflanzenschutz- und Düngemit-
teln entstehen, es sei denn die sonstigen Pflanzenschutz- und
Düngemittel sind durch plötzliche und unfallartige Ereignisse
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in ein Gewässer ein-
schließlich des Grundwassers gelangt und stellen einen Gewäs-
serschaden dar. Evtl. zusätzlich bestehende Versicherungen, insbe-
sondere wenn Versicherungsschutz über eine Halterhaftpflicht-
versicherung eines beim Ausbringen verwendeten Kraftfahrzeugs
erlangt werden kann, gehen diesem Versicherungsschutz vor.

5.2 Für Rettungskosten und außergerichtliche Gutachterkosten gilt:
5.2.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall

zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durften (Rettungskosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten, werden von uns insoweit übernommen,
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versi-
cherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB).

5.2.2 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen,
als sie zusammen mit der Entschädigung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden übersteigen. Unsere Billi-
gung von Maßnahmen, die Sie oder Dritte zur Abwendung
oder Minderung des Schadens ergriffen haben, gilt aus-
drücklich nicht als unsere Weisung.

5.2.3 Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt
des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaß-
nahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus
welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrecht-
lich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet sind. Ret-
tungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung des Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen 
– auch soweit Sie Eigentümer sind –, wie er vor Beginn der
Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesse-
rungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind abzuziehen.

5.3 Nicht gedeckt sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Sie
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Ver-
ordnungen, an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen oder
Verfügungen herbeigeführt haben.

5.4 Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in
einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben.

5.5 Kleingebinde bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamt-
fassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde bis 500 l/kg
gelten nicht als Anlagen. Überschreiten die Kleingebinde dieses
Einzel- oder Gesamtfassungsvermögen, erlischt abweichend von
Ziffer 3.1 (2) AHB die Mitversicherung der gesetzlichen Haftpflicht
aus der Lagerung und Verwendung gewässerschädlicher Stoffe
vollständig.
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB 
– Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.
Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinba-
rung (für diese Fälle werden gesonderte Versicherungsbedingun-
gen zugrunde gelegt, vgl. Ziffer 6).

5.6 Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetzlichen
Haftpflicht aus Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko) ist im
Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ver-
einbarten Pauschaldeckungssumme je Schadenereignis und Versi-
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cherungsjahr auf 1.000.000,– Euro begrenzt. Sofern im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen eine abweichende Höchster-
satzleistung festgesetzt ist, gilt diese.

Die folgenden Zusatzbedingungen sind nur Vertragsbestandteil, wenn
sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich
vereinbart und dokumentiert sind.

6. Zusatzbedingungen zur Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversi-
cherung (private Risiken) für die Haftpflicht aus Gewässerschäden 
(Anlagenrisiko)

6.1 Gegenstand der Versicherung
6.1.1 Falls besonders vereinbart, ist versichert Ihre gesetzliche

Haftpflicht als Inhaber der im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung die-
ser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Fol-
gen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biologischen
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden).

6.1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen so-
wie im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) Anwendung.

6.1.3 Mitversichert sind die Personen, die Sie durch Arbeitsvertrag
mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen
Betreuung der Grundstücke beauftragt haben für den Fall,
dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch genom-
men werden. Das Gleiche gilt für Personen, die diese Tätig-
keit gefälligkeitshalber durchführen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten in Ihrem Betrieb nach dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß
den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden.

6.1.4 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie Prü-
fungen nach Maßgabe gültiger gesetzlicher Vorschriften
regelmäßig durchführen lassen und dabei festgestellte
Mängel unverzüglich beseitigen lassen (siehe hierzu auch
Ziffer 6.4 dieser Zusatzbedingungen für die Gewässerscha-
den-Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko)).

6.2 Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der Einheitsdeckungs-
summe von 1.000.000,– Euro (gleichgültig, ob Personen-, Sach-
oder Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. Die Ge-
samtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) beträgt das Dop-
pelte dieser Einheitsdeckungssumme. Sofern im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen abweichende Deckungssummen
oder Maximierungen festgesetzt sind, gelten diese.

6.3 Rettungskosten
6.3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall

zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durften (Rettungskosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten werden von uns insoweit übernommen,
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die De-
ckungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB).

6.3.2 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen,
als sie zusammen mit der Entschädigung die Deckungs-
summe übersteigen. Unsere Billigung von Maßnahmen, die
Sie oder Dritte zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens ergreifen, gilt ausdrücklich nicht als unsere Weisung.

6.4 Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Sie oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

6.5 Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB 
– Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.

6.6 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in
der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bundesland) oder
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand
beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6.7 Eingeschlossene Schäden
6.7.1 Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1, Ziffer 2, Ziffer

3 und Ziffer 21 AHB – auch ohne dass ein Gewässerschaden
droht oder eintritt – Schäden an Ihren unbeweglichen
Sachen, die dadurch verursacht werden, dass die ge-
wässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anla-
ge nach Ziffer 6.1.1 dieser Zusatzbedingungen für die Ge-
wässerschaden-Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko)
ausgetreten sind. Wir ersetzen die Aufwendungen zur
Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des
Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen.
6.7.2 Ausgeschlossen bleiben Schäden
6.7.2.1 an der Anlage nach Ziffer 6.1.1 dieser Zusatzbedin-

gungen für die Gewässerschaden-Haftpflichtver-
sicherung (Anlagenrisiko) selbst;

6.7.2.2 aufgrund vorsätzlicher Verstöße nach Ziffer 6.4 die-
ser Zusatzbedingungen für die Gewässerschaden-
Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko);

6.7.2.3 aufgrund von Gemeingefahren nach Ziffer 6.6 die-
ser Zusatzbedingungen für die Gewässerschaden-
Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko);

6.7.2.4 durch Naturereignisse (z.B. Überschwemmungen).
6.7.3 Von jedem Schaden haben Sie 250,– Euro selbst zu tragen

(Selbstbehalt). Der Selbstbehalt erhöht sich um den Betrag
eines gegebenenfalls im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen vereinbarten tariflichen Selbstbehalts. Für Schä-
den bis zur Höhe des Selbsbehalts bzw. des entsprechend
erhöhten Selbstbehalts besteht keine Ersatzpflicht.

6.8 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger, Luft- (auch Raum-) und 
Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-
ters oder Führers eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasser-
fahrzeugs sowie eines Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden,
die durch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht
werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Sie
oder einen Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle Versicherten.

6.9 Vermögensschäden
6.9.1 Mitversichert im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1
AHB aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetreten sind.

6.9.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
6.9.2.1 Schäden, die durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag

oder für Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten ent-
stehen;

6.9.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen);

6.9.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

6.9.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähn-
lichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

6.9.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;

6.9.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen und Kosten-
voranschlägen;

6.9.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

6.9.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbei-
tung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung
und Reiseveranstaltung;

6.9.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
vorsätzlicher Pflichtverletzung;
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1.4 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie Prüfun-
gen nach Maßgabe gültiger gesetzlicher Vorschriften regelmäßig
durchführen lassen und dabei festgestellte Mängel unverzüglich
beseitigen lassen (siehe hierzu auch Ziffer 4 dieser Zusatzbedin-
gungen für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung (Anla-
genrisiko)).

2. Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen ausgewiesenen (Einheits-)
Deckungssumme (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschäden) je Versicherungsfall gewährt. Die Gesamtleistung
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-,
Sach- und Vermögensschäden) ist ebenfalls im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen ausgewiesen.

3. Rettungskosten
3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie im Versicherungsfall zur

Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten
durften (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkos-
ten werden von uns insoweit übernommen, als sie zusammen mit
der Entschädigungsleistung die Deckungssumme nicht überstei-
gen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB).

3.2 Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außergerichtli-
che Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie
zusammen mit der Entschädigung die Deckungssumme überstei-
gen. Unsere Billigung von Maßnahmen, die Sie oder Dritte zur
Abwendung oder Minderung des Schadens ergreifen, gilt aus-
drücklich nicht als unsere Weisung.

4. Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Sie oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an Sie gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

5. Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) AHB und der Ziffer 4 AHB –
Vorsorgeversicherung – finden keine Anwendung.

6. Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in
der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bundesland) oder
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand
beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7. Eingeschlossene Schäden
7.1 Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1, Ziffer 2, Ziffer 3 und

Ziffer 21 AHB – auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder
eintritt – Schäden an Ihren unbeweglichen Sachen, die dadurch
verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestim-
mungswidrig aus der Anlage nach Ziffer 1.1 dieser Zusatzbedin-
gungen für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung (Anla-
genrisiko) ausgetreten sind. Wir ersetzen die Aufwendungen zur
Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens
bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

7.2 Ausgeschlossen bleiben Schäden
7.2.1 an der Anlage nach Ziffer 1.1 dieser Zusatzbedingungen für

die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung (Anlagenrisi-
ko) selbst;

7.2.2 aufgrund vorsätzlicher Verstöße nach Ziffer 4 dieser Zu-
satzbedingungen für die Gewässerschaden-
Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko);

7.2.3 aufgrund von Gemeingefahren nach Ziffer 6 dieser Zusatz-
bedingungen für die Gewässerschaden-Haftpflichtversiche-
rung (Anlagenrisiko);

7.2.4 durch Naturereignisse (z.B. Überschwemmungen).
7.3 Von jedem Schaden haben Sie 250,– Euro selbst zu tragen (Selbst-

behalt). Der Selbstbehalt erhöht sich um den Betrag eines gegebe-
nenfalls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
vereinbarten tariflichen Selbstbehalts. Für Schäden bis zur Höhe
des Selbstbehalts bzw. des entsprechend erhöhten Selbstbehalts
besteht keine Ersatzpflicht.

8. Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger, Luft- (auch Raum-) und 
Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-
ters oder Führers eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahr-
zeugs sowie eines Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die
durch den Gebrauch des Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden.

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als Versi-
cherer erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.

1. Gegenstand der Versicherung
2. Versicherungsleistungen
3. Rettungskosten
4. Vorsätzliche Verstöße
5. Vorsorgeversicherung
6. Gemeingefahren
7. Eingeschlossene Schäden
8. Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger, Luft- (auch Raum-) und

Wasserfahrzeuge
9. Vermögensschäden
10. Erläuterungen zur Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung

1. Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht als Inhaber der im Versi-

cherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Anlagen
zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Ver-
wendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittel-
bare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Verän-
derungen der physikalischen, chemischen oder biologischen
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers
(Gewässerschäden).

1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
Anwendung.

1.3 Mitversichert sind die Personen, die Sie durch Arbeitsvertrag mit
der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreu-
ung der Grundstücke beauftragt haben für den Fall, dass sie aus
Anlass dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden. Das
Gleiche gilt für Personen, die diese Tätigkeit gefälligkeitshalber
durchführen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in
Ihrem Betrieb nach dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche
gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen
derselben Dienststelle zugefügt werden.

Die folgenden Zusatzbedingungen sind nur Vertragsbestandteil, wenn
sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich
vereinbart und dokumentiert sind.

6.9.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

6.10 Erläuterungen zur Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
6.10.1 Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung bezieht sich

nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushalts-
gesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

6.10.2 Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht ausdrück-
lich im Antrag angegeben ist, oder nach Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen
mitversichert gilt.

6.10.3 Rettungskosten im Sinne von Ziffer 6.3 dieser Zusatzbedin-
gungen für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
(Anlagenrisiko) entstehen bereits dann, wenn der Eintritt
des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaß-
nahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus
welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrecht-
lich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet sind.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederher-
stellung des Zustandes von Grundstücks- und Gebäudetei-
len – auch soweit Sie Eigentümer sind –, wie er vor Beginn
der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbes-
serungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind abzuziehen.

F Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus-
und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden (Anlagenrisiko) 2008
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Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Sie
oder einen Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle Versicherten.

9. Vermögensschäden
9.1 Mitversichert im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche Haft-

pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus
Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sind.

9.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
9.2.1 Schäden, die durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag oder für

Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte
Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

9.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Ge-
rüche, Erschütterungen);

9.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfen-
der oder gutachterlicher Tätigkeit;

9.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versiche-
rungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftli-
chen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kas-
senführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

9.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urhe-
berrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

9.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen und Kostenvoran-
schlägen;

9.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaft-
lich verbundene Unternehmen;

9.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Ra-
tionalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung,
Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

9.2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auf-
traggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung;

9.2.10Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wert-
papieren und Wertsachen.

10. Erläuterungen zur Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
10.1 Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung bezieht sich nicht

nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, son-
dern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts.

10.2 Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag
ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Be-
dingungen und Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen
ohne besonderen Beitrag eingeschlossen ist.

10.3 Rettungskosten im Sinne von Ziffer 3 dieser Zusatzbedingungen
für die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung (Anlagenrisiko)
entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schadenereignisses
ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar
angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten
ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich
oder privatrechtlich) Sie zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet
sind. Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederher-
stellung des Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen –
auch soweit Sie Eigentümer sind –, wie er vor Beginn der Ret-
tungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesserungen
oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der
Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen.

Die folgenden Besonderen Bedingungen sind nur Vertragsbestandteil,
wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nachträgen aus-
drücklich vereinbart und dokumentiert sind.

1. Werden Sie (Versicherungsnehmer) während der der Laufzeit des Versi-
cherungsvertrages arbeitslos, so wird dieser Vertrag prämienfrei weiter-
geführt. Eine Prämienfreistellung erfolgt nicht, wenn nicht Sie, sondern
eine andere versicherte Person arbeitslos wird.

2. Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn Sie keiner bezahlten Vollzeitbeschäfti-
gung nachgehen, beim Arbeitsamt als arbeitslos gemeldet sind,
Arbeitslosengeld oder  gleichzusetzende Leistungen beziehen und sich
aktiv um Arbeit bemühen.

3. Der Anspruch auf beitragsfreie Weiterführung der Versicherung
besteht für die Dauer der Arbeitslosigkeit, längstens jedoch für die Dau-
er von zusammenhängend 12 Monaten und nur bis zum vereinbarten
Ablauf des Versicherungsvertrages. Während der Gesamtlaufzeit des
Versicherungsvertrages erfolgt eine Prämienfreistellung für zusammen
max. 18 Monate.

4. Ausschlüsse der Prämienfreistellung im Falle der Arbeitslosigkeit
4.1 Die Prämienfreistellung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

4.1.1 wenn Sie bei Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht mindestens
24 Monate vollzeitbeschäftigt waren (Unterbrechungen von
weniger als zwei Wochen bleiben außer Betracht);

4.1.2 bei Selbständigen;
4.1.3 wenn Sie innerhalb der ersten 120 Tage nach Versicherungs-

beginn arbeitslos werden oder Ihre Kündigung (gleich ob
schriftlich oder mündlich) innerhalb dieses Zeitraumes aus-
gesprochen wird (Wartezeit). Ein Anspruch auf Versiche-
rungsleistung wegen erneut eingetretener Arbeitslosigkeit
kommt in diesem Fall erst nach einer Beschäftigungsperiode
von 180 aufeinander folgenden Tagen in Betracht;

4.1.4 wenn Sie bei Versicherungsbeginn die bevorstehende Been-
digung des gegenwärtigen Arbeitsverhältnisses kannten;

4.1.5 wenn Sie bei Versicherungsbeginn die bevorstehende Been-
digung des gegenwärtigen Arbeitsverhältnisses fahrlässig
nicht kannten;

4.2 Die Prämienfreistellung ist ferner ausgeschlossen, wenn die Arbeitslo-
sigkeit durch einen der folgenden Umstände eintritt:
4.2.1 im Zusammenhang mit einem rechtswidrigen Streik, an

dem Sie teilgenommen haben;
4.2.2 aufgrund eines Fehlverhaltens Ihrerseits (z.B. Betrug, Dieb-

stahl, Unterschlagung, Untreue);
4.2.3 wenn Ihre Tätigkeit saisongebunden ist und die Arbeitslo-

sigkeit ein normales Merkmal der von Ihnen ausgeübten
Tätigkeit ist;

4.2.4 wenn Sie Ihren Arbeitsvertrag kündigen, aufheben oder
wenn Ihr Arbeitsverhältnis ruht. (Wird der Arbeitsvertrag
aufgehoben, nachdem Ihnen gekündigt wurde, so gelten Sie
ab dem Zeitpunkt als arbeitslos, zu dem diese Kündigung Ihr
Arbeitsverhältnis beendet hätte.);

4.2.5 wenn Sie unmittelbar vor der Arbeitslosigkeit aufgrund
eines befristeten Arbeitsvertrages oder eines Arbeitsverhält-
nisses auf Probe tätig waren;

4.2.6 wenn Sie ein Projekt oder Werk vollendet haben, für das Sie
speziell angestellt wurden;

4.2.7 für Zeiträume, in denen Sie kein Arbeitslosengeld oder
gleichzusetzende Leistungen beziehen;

5. Mehrfache Arbeitslosigkeit
Sollte eine Prämienfreistellung wegen Arbeitslosigkeit erfolgt sein, so
müssen Sie nach Ende dieses Zeitraumes und vor Eintritt einer erneuten
Arbeitslosigkeit 180 aufeinander folgende Tage vollzeitbeschäftigt
gewesen sein, um einen Anspruch wegen der erneuten Arbeitslosigkeit
geltend machen zu können.

Versicherer können heute ihre Aufgabe nur mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Gleiches gilt für die Tätigkeit des Sie
betreuenden Vermittlers. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt,
schnell und wirtschaftlich bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung der Daten zu Ihrer Person (personenbezogene Daten) bezeichnen wir
im folgenden vereinfachend als „Datenverarbeitung“. Diese Datenverarbei-
tung ist zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder eine
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn Sie eingewilligt haben.

Bedeutung Ihrer Einwilligungserklärung
Die Datenverarbeitung über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände hinaus
bedarf Ihrer Einwilligung. Deshalb haben wir in den Versicherungsantrag
eine "Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung" aufgenommen. Das
Vertrauen, das Sie uns mit Ihrer Einwilligung entgegenbringen, wissen wir
zu schätzen. Wir werden mit Ihren Daten sorgfältig umgehen. Die Einwilli-
gung gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus. Bei einer
Antragsablehnung endet sie jedoch sofort – außer in der Kranken- und
Unfallversicherung.

Schweigepflichtentbindung
Die Übermittlung von Daten, die einem Berufsgeheimnis (z. B. der ärztlichen
Schweigepflicht) unterliegen, setzt eine spezielle Erlaubnis voraus, die
"Schweigepflichtentbindung". Für die Antragsprüfung werden solche Daten
in der Regel nicht benötigt. Sollten wir diese Daten im Ausnahmefall den-
noch brauchen, werden wir Sie direkt um Ihre Erlaubnis fragen. Im Lei-
stungsfall werden wir Sie um die Entbindung von der Schweigepflicht bit-
ten, wenn dies zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich wird.

Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Daten-
verarbeitung und -nutzung nennen.

Besondere Bedingungen für die Prämien-
freistellung bei Arbeitslosigkeit (PbA 2008)

H Merkblatt zur Datenverarbeitung
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1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir (die Würzburger Versicherungs-AG) speichern Daten, die für den Versi-
cherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im
Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-
sche Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme,
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die
Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder
eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern
wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B.
den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer
Reparaturwerkstatt über einen Sachschaden oder bei erfolgter Schadenre-
gulierung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer, andere Versicherer und 
externe Dienstleister 

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden wir auf einen Ausgleich
der von uns übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen
Fällen einen Teil der Risiken an Versicherer und Rückversicherer im In- und
Ausland ab. Diese benötigen im Einzelfall versicherungstechnische Anga-
ben von uns wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Leistungsfall ggf.
auch Ihre Personalien.

Darüber hinaus bedienen wir uns im Leistungsfall qualifizierter externer
Dienstleister um Sie – z. B. bei einem Schadenereignis im Ausland – unter-
stützen zu können. Hierzu werden Ihre Personalien und die nötigen Daten
zur Kontaktaufnahme mit Ihnen weitergegeben.

3. Datenverarbeitung der Würzburger Versicherungs-AG
Um eine effiziente, kostengünstige und dem höchsten Stand der Technik
entsprechende Abwicklung der Datenverarbeitung zu gewährleisten, ist die
Würzburger Versicherungs-AG auch berechtigt, externe und nicht in
Deutschland beheimatete Dienstleister mit der Sicherung oder der Verwal-
tung der Daten zu beauftragen oder deren Leistungen einzubeziehen. Die
Würzburger Versicherungs-AG ist dafür verantwortlich, dass die Vorschrif-
ten des BDSG und auch die oben skizzierten Regelungen eingehalten wer-
den. Die externen Dienstleister werden bezüglich der Vorschriften und Vor-
gaben entsprechend geschult und deren Einhaltung wird überwacht.

4. Betreuung durch Vertriebspartner
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen
Dienstleistungsangebots der Würzburger Versicherungs-AG bzw. ihrer
Kooperationspartner werden Sie durch einen Vertriebspartner betreut, der
Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzangelegenheiten berät
oder den Sie als Versicherungsmakler mit der Betreuung beauftragt haben,
bei Finanzdienstleistungen auch die betreffenden Kooperationspartner.
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-
triebspartner zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Bera-
tung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsda-
ten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungslei-
stungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Perso-
nenversicherung können an den zuständigen Vertriebspartner auch
Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vertriebspartner verarbei-
ten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der
genannten Beratung und Betreuung. Auch werden sie von uns über Ände-
rungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vertriebspartner ist
grundsätzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG
und seine besonderen Verschwiegenheitsverpflichtungen (z.B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zustän-
dige Vertriebspartner wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit (z.B. durch
Kündigung des Vertriebspartnervertrags), regelt die Würzburger Versiche-
rungs-AG Ihre Betreuung neu, sofern Sie nicht selbst einen anderen Ver-
triebspartner bestimmen; Sie werden darüber informiert.

5. Ihre Datenschutzrechte 
Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft über Ihre durch uns gespeicherten Daten und deren Verwendung,
sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung dieser Daten.
Nach dem Teledienstedatenschutzgesetz haben Sie außerdem das Recht,
eine eventuell erteilte Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung von Internet-Nutzungsdaten jederzeit ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen sowie eventuell zu Ihrer Person oder unter einem Pseudonym
gespeicherte Internet-Nutzungsdaten jederzeit einzusehen.
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte stets an unseren betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten.

§ 19 Anzeigepflicht
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versiche-
rers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind
und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer
anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versiche-
rungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist
der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung
der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind aus-
geschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die
anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend,
bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverlet-
zung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die
Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung
die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer
hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 23 Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung
ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilli-
gung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet
hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine
Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahrerhö-
hung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüg-
lich anzuzeigen.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu
erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nach-
dem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf gro-
ber Fahrlässigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Ver-
sicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leis-
tung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Ver-
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trag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung
nicht zu vertreten.
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfal-
les nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der
Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungs-
frist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach
den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammen-
gefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten
in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestim-
mung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirk-
sam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der
Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.


